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Gemeindenachrichten

Jahresparkkarten Strandbadparkplatz
Für die Jahresparkkarten auf dem 
Strandbadparkplatz wurde dieses Jahr 
ein neues, automatisiertes System mit 
Kennzeichenerfassung eingeführt. 
Die Jahresparkkarten für das lau-
fende Jahr können direkt über das 
Online-Buchungstool des Parkraum-
betreibers Wemolo erworben wer-
den: www.go.wemolo.de/lot/005-070/
book. Der Verkauf über die App Ea-
syPark ist in diesem Jahr aus techni-
schen Gründen nicht möglich.

Vor dem Kauf sind folgende Punkte zu beachten:
•	 Kennzeichenregelung: Es kann nur ein Kennzeichen an-

gegeben werden. Ein nachträglicher Kennzeichenwechsel ist 
nicht möglich.

•	 Geltungsbereich: Die Jahresparkkarte gilt derzeit aus-
schließlich für den großen, befestigten Teil des Parkplatzes. 
Der danebenliegende Schotterparkplatz ist aktuell nicht ein-
geschlossen. Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet, da-
mit die Parkkarte künftig auch dort genutzt werden kann.

•	 Tarif und Parkdauer: Die Jahresparkkarte kostet für dieses 
Jahr 60 €. Eine Höchstparkdauer gibt es derzeit noch nicht, 
sodass zeitlich unbegrenztes Parken möglich ist.

Wichtiger Hinweis für bereits erworbene Jahrespark­
karten über EasyPark: 
Personen, die ihre Jahresparkkarte im Zeitraum vom 01.05.2026 
bis 04.05.2026 über die App EasyPark erworben haben, sind 
von den technischen Problemen beim Systemstart nicht betrof-
fen. Die entsprechenden Daten wurden bereits von der Verwal-
tung verarbeitet und in das neue Kennzeichenerfassungssystem 
übertragen.
•	 Automatische Freischaltung: Das beim Kauf der Jahres-

parkkarte in EasyPark hinterlegte aktive Kennzeichen 
wurde automatisch in das neue Parksystem übernommen. 
Das Fahrzeug ist damit freigeschaltet und kann ohne anfal-
lende Gebühren auf dem Strandbadparkplatz parken. Die 
Erkennung erfolgt automatisch bei der Ein- und Ausfahrt.

•	 Einschränkung bei mehreren Kennzeichen: Freigeschaltet 

ist ausschließlich das beim Kauf hinterlegte aktive Kenn-
zeichen. Weitere oder nachträglich in EasyPark hinterlegte 
Kennzeichen (z. B. für einen Zweitwagen) sind im neuen 
System nicht registriert und daher nicht zum kostenfreien 
Parken berechtigt.

Sternfahrt am 13. Juni –  
Start der STADTRADELN-Aktion

Auf die Räder und los: Zum Start der STADTRADELN-Kam-
pagne findet am 13. Juni 2026 die kreisweite Sternfahrt statt. 
Drei geführte Touren führen durch die Region und enden ge-
meinsam bei der offiziellen Eröffnung des STADTRADELN 
2026 in Tettnang. Die Ankunft in Tettnang ist zwischen 11:45 
Uhr und 12:00 Uhr geplant. Ein Einstieg ist an den festgelegten 
Treffpunkten der jeweiligen Routen möglich. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.
Tour 1: Westliche Route ab Überlingen
Tour 2: Westliche Route ab Salem
Tour 3: Landkreisübergreifende östliche Route ab Lindau

Rahmenprogramm in Tettnang
Am Zielort erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm mit Informationsständen sowie einem 
kostenlosen Radsicherheitscheck. Gleichzeitig findet der be-
kannte Städtlesmarkt statt, der zum Einkaufen und Verweilen 
einlädt.
Gemeinsam mit der Stadt Tettnang und dem Verein „Tettnang 
erleben e. V.“ wird die Eröffnungsveranstaltung zum STADT-
RADELN 2026 am Montfortplatz organisiert.
Der kostenlose Radsicherheitscheck findet von 9:00 Uhr bis 
15:00 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere 
Informationsstände, Mitmachaktionen sowie eine Fahrradco-
dierung durch den ADFC Bodenseekreis stehen von 10:30 Uhr 
bis 14:00 Uhr zur Verfügung.
Für das leibliche Wohl sorgt ein Imbisswagen. Teilnehmende 
der Sternfahrt erhalten am Zielort einen Verzehrgutschein für 
zwei Kugeln Eis oder eine kleine Stärkung am Imbisswagen.

Wichtige Hinweise
Die Fahrräder sind ausschließlich an den vorgesehenen Fahr-
radabstellplätzen abzustellen. Eine geführte Rückfahrt ist nicht 
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STADTRADELN – Kressbronn a. B. ist wieder dabei 
 
STADTRADELN – die perfekte Kombination aus Teamspirit, Frischluft und Klimaschutz. Der 
Wettbewerb des Klimas-Bündnisses wird in Baden-Württemberg im Rahmen der 
Landesinitiative RadKULTUR gefördert. Das Ziel ist es an 21 aufeinander folgenden Tagen 
möglichst viele Kilometer CO2-frei mit dem Rad oder Pedelec zurückzulegen. Die Aktion läuft 
vom 13. Juni bis 3. Juli 2026. Kressbronn a. B. ist dieses Jahr wieder beim STADTRADELN dabei. 
Die Gemeinde freut sich über viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  
 
Jeder kann mitmachen: Vereine, Betriebe, Schulklassen, Freunde oder Familien. Wichtig ist, 
jeder kann sich nur bei einer Gemeinde anmelden. Unter stadtradeln.de/kressbronn können 
sich die Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein 
eigenes Team gründen. Eine Person, die ein Team neu gründet, ist automatisch Team-
Captain. „Teamlos“ radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit, 
aber schon zwei Personen sind ein Team. Alternativ kann dem „Offenen Team“ beigetreten 
werden. Wer am Ende der Kilometer-Nachtragefrist noch keine aktiven Teammitglieder 
gefunden hat, rutscht automatisch ins Offene Team der Kommune. Zugelassen sind alle 
Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten. 
 
Radelnde können Unterteams gründen (z. B. für jede Unternehmensabteilung oder 
Schulklasse) und innerhalb des Hauptteams (z. B. Unternehmen oder Schule) gegeneinander 
antreten. Die erradelten Kilometer zählen für das jeweilige Unterteam und das Hauptteam.  
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dass alle Fahrräder den Vorgaben der Straßenverkehrszulas-
sungsordnung (StVZO) entsprechen müssen. Alle Teilnehmen-
den sind verpflichtet, die Regeln der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) einzuhalten.

Hinweis auf Rutschgefahr

An den Lindenbäumen bei der Tourist-Info und auf dem Rat-
hausplatz sorgt derzeit Honigtau – ein zuckerhaltiger Saft, den 
Blattläuse ausscheiden – für rutschige Wege. Besonders Rad-
fahrer werden gebeten, in diesem Bereich vorsichtig zu fahren 
und auf mögliche Rutschgefahr zu achten. Entsprechende Hin-
weisschilder werden durch den Bauhof aufgestellt.

vorgesehen. Die Teilnahme an der Sternfahrt erfolgt auf eigene 
Gefahr. Bei Gewitter oder anderen unvorhersehbaren Ereignis-
sen können die Touren abgesagt oder kurzfristig geändert wer-
den. Ebenso bleiben kurzfristige Ausfälle vorbehalten.
Für dringende Rückfragen ist die Radverkehrskoordinatorin Sa-
rah Wingendorf am Veranstaltungstag unter der Mobilnummer 
0159 04204381 erreichbar. Zudem wird darauf hingewiesen, 

Thema der Woche

Hat die Gemeinde 
Kressbronn a. B. vom 
Regelungsbefreiungsgesetz 
Gebrauch gemacht? 
Der Landtag von Land Baden-
Württemberg hat am 8. Oktober 
2025 ein kommunales Regelungs-
befreiungsgesetz beschlossen. Das 
Gesetz ermöglicht es Gemeinden 
und Landkreisen, zeitweise, in 
der Regel befristet auf vier Jahre, 
von bestimmten gesetzlichen Vor-
schriften abzuweichen. Ziel ist es, 

neue Wege in der Verwaltung auszuprobieren und Bürokratie 
abzubauen. Konkret bedeutet das: Einige Städte oder Gemein-
den dürfen im Rahmen von Modellprojekten bestimmte Regeln 
lockern oder anders umsetzen, zum Beispiel um Verwaltungs-

abläufe einfacher oder digitaler zu gestalten. Diese Ausnahmen 
sind aber immer zeitlich begrenzt und gelten nur innerhalb ge-
nau festgelegter Grenzen. Europarecht, Bundesrecht oder die 
Verfassung dürfen dabei nicht verletzt werden. Im Grunde geht 
es also darum, der Verwaltung mehr Flexibilität zu geben, um 
neue Ideen zu testen und herauszufinden, wie Abläufe effizien-
ter werden können.
Auch die Gemeinde Kressbronn a. B. hat zahlreiche Anträge 
zur Befreiung bestimmter Vorgaben gestellt. Die meisten wur-
den jedoch abgelehnt. Eine Befreiung wurde für vier Jahre für 
die Erstellung eines erweiterten Beteiligungsberichts sowie für 
die Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für 
Grabnutzungsgebühren erteilt. Ersteres ist die Erleichterung 
einer Berichtspflicht, Letzteres der Verzicht auf eine bestimmte 
kaufmännische Darstellung im Rechnungswesen. Beides sind 
klassische Fälle von Regelungen, die mit keinem großen Infor-
mationswert verbunden sind. Klassische unnötige Bürokratie 
also. 

Geänderter Redaktionsschluss

Wegen des Feiertages am Donnerstag, 4. Juni 
2026 (Fronleichnam) ist der Redaktionsschluss 
für diese Ausgabe vorverlegt auf 

Montag, 1. Juni 2026, 12:00 Uhr

3. ROUTE: LANDKREISÜBERGREIFENDE ÖSTLICHE ROUTE AB LINDAU

Lindau, Wasserburg, Nonnenhorn, Kressbronn, Tettnang

Tour-Guides:  Herr Irber Mobilitätsmanager vom Landratsamt Lindau und 
Herr Valdés Valverde Mobilitätsplaner der Stadt Lindau 

Lindau
Treffpunkt:
Lindau Insel - vor der Inselhalle
88131 Lindau
Abfahrt: 10:00 Uhr

Kressbronn
Treffpunkt:
Touristinformation am Bahnhof
Nonnenbacherweg 30 
88079 Kressbronn
Abfahrt: 11:00 Uhr

Wasserburg
Treffpunkt am Lindenplatz 2 
(Platz vor der Feuerwehr)
88142 Wasserburg
Abfahrt: 10:30 Uhr

Tettnang
Ziel: 
Montfortplatz
88069 Tettnang
Ankunft: ca. 11:45 Uhr

Nonnenhorn
Treffpunkt:
vor dem Strandbad  
Seestraße 12
88149 Nonnenhorn
Abfahrt: 10:45 Uhr

Lindau

Wasserburg
Nonnenhorn

Kress- 
bronn

Langen-
argen

Eriskirch

Friedrichshafen
Immenstaad

Hagnau

Stetten
Meersburg

Daisendorf

NeukirchTettnang

Mecken-
beuren

Ober- 
teuringen

Markdorf

Bermatingen

Salem

Uhldingen-
Mühlhofen

Überlingen

Owingen

Sipplingen
Deggenhausertal

Heiligenberg

Frickingen

BODENSEE

Die Tour beginnt auf der schönen Lindauer 
Insel. Gemeinsam mit Herrn Irber und Herrn 
Valdés Valverde fahrt Ihr auf dem Bodensee-
Radweg bis nach Kressbronn. Ab Kressbronn 
folgt Ihr dem Jakobus-Radpilger-Weg bis 
nach Tettnang. Die Route führt überwiegend 
auf verkehrsarmen Wegen durch die schöne 
Landschaft am Bodensee. Auch die „gemüt-
lichen“ Radlerinnen und Radler sowie Fami-
lien können mitfahren. Kleinere Steigungen 
sind jedoch an wenigen Stellen nicht ganz zu 
vermeiden.
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Wichtig ist außerdem, sich frühzeitig über mögliche Gefährdun-
gen im eigenen Umfeld zu informieren. Starkregenereignisse 
können innerhalb kürzester Zeit auftreten und auch abseits von 
Gewässern zu Überflutungen führen. Vorsorge, Aufmerksam-
keit und das Wissen um mögliche Risiken können im Ernstfall 
entscheidend sein.
Die Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten sowie weitere 
Informationen zum Thema Starkregen, Hochwasser und Eigen-
vorsorge sind auf der Gemeindehomepage zu finden.

Genuss, Gemeinschaft und gute Laune:  
Das Kressbronner Straßenfest 2026
Der Spätsommer in Kress-
bronn am Bodensee wird 
bunt, gesellig und unver-
gesslich: Am Sonntag, den 
20. September 2026, ver-
wandelt sich Kressbronn 
am Bodensee wieder in 
eine lebendige Festmeile. 
Damit das Straßenfest 
auch in diesem Jahr ein 
echtes Highlight für Ein-
heimische und Gäste wird, 
laufen die Planungen hin-
ter den Kulissen bereits an. Wer mit einem Geschäft, Verein, 
kulinarischen Angeboten oder kreativen Standideen teilneh-
men möchte, hat jetzt die Gelegenheit, sich anzumelden. Die 
Anmeldung für die begehrten Standplätze ist ab sofort geöffnet.

Standplatz sichern
Der Antrag auf Zuteilung eines Standplatzes kann bequem 
über das Elektronische Rathaus der Gemeinde Kressbronn a. 
B. gestellt werden. Auch Kressbronner Betriebe und Laden-
geschäfte, die Teil des Festes sein möchten, werden gebeten, 
einen Antrag zu stellen und frühzeitig mitzuteilen, inwieweit 
der Platz vor dem eigenen Geschäft für Aktionen benötigt wird 
oder gegebenenfalls für Aussteller freigegeben werden kann. 

Neue Sammelstellen für Alttextilien  
im Bodenseekreis
In den vergangenen Wochen wurden in vielen Gemeinden des 
Bodenseekreises bestehende Altkleidercontainer, unter ande-
rem vom DRK, entfernt. Grund dafür sind veränderte Bedin-
gungen bei der Sammlung und Verwertung von Alttextilien. 
Sinkende Nachfrage nach Second-Hand-Kleidung, höhere Kos-
ten und schlechtere Vermarktungsmöglichkeiten machen den 
Betrieb vieler Sammlungen inzwischen schwierig.
Damit Bürgerinnen und Bürger ihre Alttextilien weiterhin un-
kompliziert entsorgen können, hat der Bodenseekreis nun neue 
Sammelmöglichkeiten eingerichtet. In der Gemeinde steht 
künftig ein Altkleidercontainer im Heidach zur Verfügung. Zu-
sätzlich können Alttextilien während der Öffnungszeiten am 
Wertstoffhof abgegeben werden.
Auch künftig sollen gut erhaltene Kleidungsstücke weiterver-
wendet und andere Textilien fachgerecht recycelt werden. Die 
getrennte Sammlung von Alttextilien bleibt damit ein wichtiger 
Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz. Bei der Nutzung 
der Sammelstellen wird darum gebeten, nur saubere und trag-
bare Kleidung einzuwerfen. Stark verschmutzte oder beschä-
digte Textilien gehören weiterhin in den Restmüll.

Vorsorge bei Hochwasser und Starkregen  
wird immer wichtiger
Hochwasser und Starkregen stellen Kommunen zunehmend vor 
große Herausforderungen. Um Kressbronn a. B. bestmöglich 
auf zukünftige Extremwetterereignisse vorzubereiten, wer-
den beide Themen künftig gemeinsam unter dem Oberbegriff 
„Wassergefahrenmanagement“ betrachtet. Ziel ist es, vorhan-
dene Synergien zu nutzen und Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung ganzheitlich zu planen. In der Gemeinderatssitzung 
am 22.04.2026 wurden hierzu die notwendigen Ingenieursleis-
tungen vergeben. Das beauftragte Ingenieurbüro Breinlinger 
unterstützt die Gemeinde bei der Vorbereitung und Einreichung 
des Förderantrags sowie bei der fachlichen Auswahl geeigneter 
Maßnahmen.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Saison für 
Hochwasser- und Starkregenereignisse bereits wieder begon-
nen hat. Neben den kommunalen Maßnahmen bleibt auch die 
Eigenvorsorge ein wichtiger Bestandteil des Schutzes vor Was-
sergefahren. Jeder kann durch einfache Maßnahmen dazu bei-
tragen, mögliche Schäden am eigenen Gebäude zu reduzieren. 
Dazu gehören beispielsweise der Schutz von Kellerschächten 
und Eingängen, das Freihalten von Abflüssen oder das recht-
zeitige Sichern empfindlicher Gegenstände.
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Neue Scooter-Liga „Seaflow“ startet  
in Kressbronn a. B.
Mit „Seaflow“ startet der Jugendtreff Cube in Kressbronn am 
Bodensee ein neues Bewegungs- und Freizeitprojekt für Kin-
der und Jugendliche. Die mehrmonatige Scooter-Liga verbindet 
sportliche Förderung, Gemeinschaft und Sicherheit miteinander 
und richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren. Offiziell 
eröffnet wird die Liga am Samstag, den 13.06.2026, um 11:00 
Uhr am Skateplatz in Kressbronn a. B. Die Veranstaltung dient 
gleichzeitig als Opening, Informationsveranstaltung und letzter 

Anmeldetag für die Teilnahme an der Liga. Interessierte Kinder 
und Jugendliche können vor Ort ihre bisherigen Scooter-Skills 
zeigen und erste gemeinsame Sessions fahren. Je nach Erfah-
rungsstand erfolgt anschließend die Einteilung in Anfänger-, 
Mittelstufen- und Fortgeschrittenengruppen. Ziel ist es, alle 
Teilnehmenden individuell und ihrem Leistungsstand entspre-
chend zu fördern. Begleitet wird die Opening-Veranstaltung von 
Live-Musik, Essen und Getränken sowie weiteren Einblicken in 
das Projekt. Eltern erhalten die Möglichkeit, sich über Ablauf, 
Trainingsstruktur und Sicherheitskonzept der Liga zu infor-
mieren. Die Trainings der „Seaflow“-Liga finden über mehrere 
Monate hinweg statt und werden von qualifizierten Trainern be-
gleitet. Neben technischen Fähigkeiten und Tricktraining stehen 
auch Themen wie Fairness, gegenseitiger Respekt, Teamfähig-
keit und Sicherheitsbewusstsein im Mittelpunkt. Der einmalige 
Teilnahmebeitrag für die gesamte Liga beträgt 50 Euro. An-
meldungen sind entweder direkt beim Opening oder vorab per 
E-Mail an jugendtreff-cube@kressbronn.de möglich. Mit der 
„Seaflow Scooter Liga“ möchte der Jugendtreff Cube ein attrak-
tives Bewegungsangebot für junge Menschen in Kressbronn a. 
B. schaffen und gleichzeitig die Kinder- und Jugendarbeit vor 
Ort weiter stärken.

Die Anmeldefrist endet am 18. Juni 2026.

Herzliche Einladung zum Vorbereitungstreffen
Ein Fest von dieser Größe lebt von der Gemeinschaft und einer 
perfekten Organisation. Um Ideen auszutauschen, offene Fra-
gen zu klären und gemeinsam an einem abwechslungsreichen 
Angebot zu feilen, lädt die Gemeinde alle teilnehmenden Ge-
schäfte, Aussteller und Standbetreiber herzlich zu einem ge-
meinsamen Planungsabend ein am
Donnerstag, 11. Juni 2026, 19:00 Uhr 
in die Lände, Seestraße 24, Kressbronn a. B.
An diesem Abend werden wichtige organisatorische Details 
und wertvolle Erfahrungswerte ausgetauscht und es wird ein 
erster Blick auf das geplante Festprogramm geworfen. Für eine 
reibungslose Organisation des Treffens wird um eine verbindli-
che Rückmeldung bis zum 8. Juni 2026 per E-Mail an strassen-
fest@kressbronn.de gebeten (bitte mit Angabe der Personen-
zahl und der Namen). 
Die Organisatoren freuen sich schon jetzt auf die Zusammenar-
beit, auf kreative Ideen und ein fantastisches Straßenfest 2026.

Tag der offenen Tür  
in der Jugendmusikschule Kressbronn a. B.
Die Jugendmusikschule Kressbronn a. B. öffnet am Sonntag, 
14. Juni, von 10:30 bis ca. 13:00 Uhr in Gattnau ihre Pforten. 
Interessierte Jugendliche und Kinder haben mit ihren Eltern die 
Möglichkeit, das komplette Musikschulangebot zu erkunden. 
Wer gerne die Lehrkräfte der Musikschule kennenlernen oder 
das Gebäude anschauen möchte, ist ebenfalls herzlich willkom-
men. Die Jugendmusikschule eröffnet den Tag der offenen Tür 
mit einem Kurzkonzert nach der Messe ab circa 10:30 Uhr im 
hauseigenen Konzertsaal.

Für informative Gespräche stehen die einzelnen Fachlehrer im 
Anschluss zur Verfügung, wo auch Instrumente bis circa 13:00 
Uhr ausprobiert werden können.
Im Angebot sind: Blockflöte, Geige, Bratsche, Cello, Gitarre, 
Klavier, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Waldhorn, 
Tenorhorn, Posaune, Tuba und Schlagwerk. Außerdem wird 
über Gruppenveranstaltungen wie Musikgarten, musikalische 
Früherziehung, Spielkreise und vieles mehr informiert. Kleine 
Snacks und Getränke hält der Förderverein der Musikschule für 
alle bereit.
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Bebauungsplan „Wohnmobil- und Caravanstell­
platz Tunau“ auf den Weg gebracht
Der Gemeinderat hat dem Bebauungsplan „Wohnmobil- und 
Caravanstellplatz Tunau“ zugestimmt. Dieser Bebauungsplan 
sieht ein Sondergebiet vor, das der Erholung dient. Dabei wird 
insbesondere der Bestand festgesetzt. Durch den Eigentümer 
der Fläche wird bereits ein Wohnmobil- und Caravanplatz be-
trieben, auf der südlichen Teilfläche war dieser Betrieb des 
Stellplatzes durch die Gemeinde lediglich geduldet. 

Teiländerung des Bebauungsplans 
„Altenpflegeheim Haus St. Konrad“ beschlossen
Der Gemeinderat hat dem Entwurf des Bebauungsplans „Al-
tenpflegeheim Haus St. Konrad – Teiländerung“ zugestimmt 
und die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden beschlossen. Mit der Bebauungsplanänderung sol-
len die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das geplante 
„ServiceWohnen“ der Stiftung Liebenau an der Ottenberghalde 
geschaffen werden. Geplant sind zusätzliche barrierefreie Woh-
nungen für ältere Menschen mit unterstützenden Service- und 
Pflegeangeboten. Der Bebauungsplanentwurf sieht hierfür 
westlich des bestehenden Pflegeheims neue Gebäude mit zwei 
bis drei Geschossen vor. Ziel ist es, älteren Menschen ein mög-
lichst selbstbestimmtes Wohnen im Alter zu ermöglichen. Die 
Planunterlagen werden im Internet veröffentlicht, Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belange werden beteiligt. Zu 
berücksichtigen ist, dass die Stiftung Liebenau das Projekt ak-
tuell aus Kostengründen nicht umsetzen kann. Um eine Reali-
sierung in der Zukunft zu beschleunigen, soll der Bebauungs-
plan dennoch fortgeführt und auf den Weg gebracht werden.

Gemeinderat bringt Neubau des Feuerwehrhauses 
auf den Weg
Der Gemeinderat hat den nächsten wichtigen Schritt für den 
Neubau des Feuerwehrhauses beschlossen. Sowohl dem Raum-
programm als auch den Auslobungsunterlagen für den europa-
weiten Realisierungswettbewerb wurde zugestimmt.
Das bestehende Feuerwehrhaus in der Säntisstraße ist zu klein 
geworden und entspricht auf Grund fehlender Erweiterungsmög-
lichkeiten und gestiegener Anforderungen an Sicherheit, Technik 
und Einsatzabläufe nicht mehr den heutigen Standards. Deshalb 
soll im Gebiet „Bachtobel“ ein neues Feuerwehrhaus entstehen.
Das gemeinsam von Feuerwehr und Gemeindeverwaltung er-
arbeitete Raumprogramm berücksichtigt moderne Einsatz-
anforderungen sowie künftige Entwicklungen der Feuerwehr. 
Geplant sind unter anderem 12 zeitgemäße Fahrzeughallen, 
Umkleide- und Schulungsräume sowie Lager- und Werkstatt-
bereiche. Mit dem nun gestarteten Realisierungswettbewerb 
sollen geeignete Architekturbüros eine funktionale, wirtschaft-

Aus dem Gemeinderat 

Gemeinderatssitzung am 19. Mai 2026

Gemeinderat beschließt  
Kinderbetreuungsbedarfsplan 2026/2027
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. Mai 2026 die 
XXII. Fortschreibung des Kinderbetreuungsbedarfsplans be-
schlossen. Des Weiteren hat er der vorübergehenden Schlie-
ßung einer nicht ausgelasteten Kindergartengruppe im Park-
kindergarten zugestimmt. Mit den beschlossenen Maßnahmen 
passt die Gemeinde ihre Betreuungsstruktur an die aktuelle 
Nachfrage an und stellt gleichzeitig eine wirtschaftliche und 
qualitativ hochwertige Kinderbetreuung sicher. Die pausierte 
Gruppe kann bei künftig steigendem Bedarf jederzeit wieder in 
Betrieb genommen werden.

Kinderbetreuungsgebühren werden angepasst
Am 19. Mai 2026 wurde durch den Gemeinderat eine Anpas-
sung der Kinderbetreuungsgebühren um pauschal 4,5 % ab dem 
1. September 2026 und um weitere 4,0 % ab dem 1. September 
2027 beschlossen. Im Zuge dessen wurde auch die Neufassung 
der entsprechenden Gebührensatzung verabschiedet. 
Die Gemeinde ist Trägerin von fünf Kinderbetreuungseinrich-
tungen und bietet damit ein umfassendes Betreuungs- und Bil-
dungsangebot für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter. 
Die Einrichtungen werden ausschließlich von qualifizierten 
Fachkräften betrieben und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
frühkindlichen Bildung. Die letzte Gebührenanpassung erfolgte 
im Jahr 2024. Grundlage der aktuellen Entscheidung sind unter 
anderem die Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände. 
Die tatsächlichen Kosten der Kinderbetreuung werden nur zu 
etwa 10 bis 20 Prozent durch die Kinderbetreuungsgebühren 
gedeckt. Der ganz überwiegende Anteil von ca. 85 % wird aus 
allgemeinen Steuermitteln finanziert. Der Zuschussbedarf für 
die Kinderbetreuung ist in den vergangenen Jahren deutlich 
gestiegen und wird sich nach aktuellen Planungen weiter er-
höhen. Gründe hierfür sind insbesondere der Ausbau der Be-
treuungsangebote, steigende Personal- und Sachkosten sowie 
allgemeine Kostenentwicklungen. Trotz regelmäßiger Gebüh-
renanpassungen liegt der Kostendeckungsgrad in Kressbronn 
a. B. mit durchschnittlich rund 15 Prozent weiterhin unter dem 
empfohlenen Zielwert von 20 Prozent.

Satzung über die Benutzung und die Ordnung 
der Kinderbetreuungseinrichtungen geändert
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung Änderungen 
der Satzung zur Regelung der Benutzung und Ordnung in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen beschlossen. Mit der Satzungs-
änderung wird der Bachtobelkindergarten in den Geltungsbe-
reich aufgenommen. Gleichzeitig wurden kleinere Änderungen 
in der Satzung vorgenommen. 

Amtliche Bekanntmachungen

Folgende öffentlichen Bekanntmachungen  
finden Sie auf den Seiten 14 bis 22

•	 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung von Kinderbetreuungseinrichtungen

•	 Satzung über die Benutzung und die Ordnung der 
Kinderbetreuungseinrichtungen 

•	 Bekanntmachung förmliche Beteiligung Bebauungsplan 
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Sanierung dieser Straße jedoch bei rund 1,03 Mio. Euro liegt, 
soll diese Sanierungsmaßnahme in den kommenden Jahren in 
den Investitionshaushalt aufgenommen werden.

Leistungen zur Kanalsanierung 2026 vergeben
Der Gemeinderat hat der Vergabe von Leistungen zur Kanal-
sanierung an den jeweils günstigsten Anbieter zugestimmt. Die 
Gemeinde ist nach der Eigenkontrollverordnung dazu verpflich-
tet, die Abwasseranlagen in regelmäßigen Abständen auf ihr 
Funktionsfähigkeit und ihren Zustand zu überprüfen und ggf. 
Maßnahmen zu ergreifen. Die ausgeschriebenen Leistungen um-
fassen die Kanalinnensanierung von Teilstrecken im Regenwas-
serkanal, im Mischwasserkanal sowie im Schmutzwasserkanal.

Gemeinderat stimmt Förderantrag  
für Hallenbad-Sanierung zu
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. Mai 2026 be-
schlossen, einen Förderantrag im Rahmen des Bundespro-
gramms „Sanierung kommunaler Sportstätten – Schwimm-
bäder“ zu stellen. Mit dem Förderprogramm unterstützt der 
Bund die Sanierung kommunaler Schwimmbäder. Für das 
Kressbronner Hallenbad könnte dabei eine Förderung von bis 
zu 4,5 Millionen Euro möglich sein.
Von einer parallelen Antragstellung über die Schulbauförde-
rung des Landes Baden-Württemberg wird zunächst abgesehen, 
da das Bundesprogramm deutlich höhere Fördermöglichkeiten 
bietet und die Förderungen sich gegenseitig ausschließen.

Gemeinderat nimmt Beteiligungsbericht zur Kenntnis
Insgesamt hat die Gemeinde Kressbronn a. B. zum 31.12.2024 
Beteiligungen in Höhe von 22.798.012,42 Euro. Diese setzten 
sich aus sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweck-
verbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen in 
Höhe von 144.133,86 Euro und Sondervermögen in Höhe von 
22.966.808,98 Euro zusammen. Der Gemeinderat hat den Betei-
ligungsbericht in der jüngsten Sitzung zur Kenntnis genommen.

Kultur und Tourismus

Musik aus Brasilien –  
Parkkonzert mit SAMBINHA
Música Popular Brasileira interpretiert traditionelle und inno-
vative zeitgenössische Musik aus Brasilien. In ihrem Konzert-
repertoire präsentiert die Band einen Ausschnitt der Música Po-
pular Brasileira mit traditionellem Samba und Bossa Nova über 

liche und zukunftsfähige Lösung für den Neubau erarbeiten. 
Der Baubeginn ist derzeit für das Frühjahr 2029 vorgesehen, 
die Fertigstellung für das Jahr 2031.
Die geschätzten Gesamtkosten liegen aktuell bei rund 13,5 bis 
14 Millionen Euro. Für das Projekt werden umfangreiche För-
dermittel des Landes und des Bundes erwartet.

Baubeschluss für den Lagerplatz Linderhof gefasst
Der Gemeinderat hat den Neubau eines zentralen Lagerplatzes 
im Bereich Linderhof beschlossen. Mit der Maßnahme sollen 
die Arbeitsabläufe des Bauhofs langfristig effizienter und die 
bislang dezentral verteilten Lagerflächen an einem Standort zu-
sammengeführt werden.

Geplant ist die Zusammenführung aller bisherigen Lagerflä-
chen auf einem rund 4.000 Quadratmeter großen gemeinde-
eigenen Grundstück im Bereich Linderhof. Vorgesehen sind 
unter anderem asphaltierte Lagerflächen, Schüttgutboxen, 
Stellflächen für Absetzmulden, die Unterbringung der Salzsilos 
für den Winterdienst sowie eine Einzäunung und Beleuchtung 
des Geländes. Zur optimalen Auslastung der Flächen und zur 
teilweisen Gegenfinanzierung ist eine zeitweise Vermietung 
von Teilen der Lagerfläche an das Regionalwerk Bodensee so-
wie umliegende Gemeinden angedacht.

Gemeinderat beschließt Straßensanierungs­
programm 2026
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung das Straßensa-
nierungsprogramm für das Jahr 2026 beschlossen. Grundlage 
der Maßnahmen ist die fortlaufend aktualisierte Straßensanie-
rungsbedarfsplanung der Gemeinde, mit der der Zustand der 
Gemeindestraßen regelmäßig erfasst, bewertet und priorisiert 
wird. Für das Jahr 2026 stehen im Haushalt insgesamt 200.000 
Euro für Straßensanierungen zur Verfügung. Der Gemeinde-
rat stimmte außerdem der Ausschreibung der Arbeiten sowie 
einer Vergabeermächtigung an den Bürgermeister zu. Zunächst 
sollen die Straßenabschnitte „Zum Seglerhafen“ und „Im Hei-
dach“ gemeinsam saniert werden. Zusammen schöpfen sie das 
vorgesehene Budget für das Jahr 2026 vollständig aus.
Die „Dorfstraße“ bleibt weiterhin ein zentrales Sanierungspro-
jekt der Gemeinde. Auf Grund des umfangreichen Sanierungs-
bedarfs und der geschätzten Gesamtkosten von rund 600.000 
Euro brutto soll die Sanierung – abhängig von den künftig ver-
fügbaren Haushaltsmitteln – abschnittsweise ab dem Jahr 2027 
erfolgen.
Betont wurde vom Gemeinderat, dass die Sanierung der Raiff-
eisenstraße äußerst dringlich sei. Da die Kostenschätzung zur 
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hat der allerletzte Drache mit 
dem Verschwinden zu tun?
Das Amt für Tourismus, Kul-
tur und Marketing lädt ein 
zu einer vergnüglichen Ge-
schichte mit Augenzwinkern 
für fröhliche kleine und große 
Kinder ab vier Jahren.
Mittwoch, 3. Juni 2026, 
17:00 Uhr, Scheuer der Hof-
anlage Milz, Dorfstraße 56, 
88079 Kressbronn a. B. (Ret-
terschen)
2,00 € pro Person, Kress-
bronner Übernachtungsgäste 
frei, nur Tageskasse. Freie Platzwahl, Einlass ab 16:30 Uhr, 
Dauer: ca. 50 min. Es wird gebeten, auf witterungsangepasste 
Kleidung zu achten.

Spurensuche am Bodensee: 
Tourist-Information lädt zur Führung über  
das ehemalige Bodan-Werftgelände ein
Die Tourist-Information Kressbronn am Bodensee veranstal-
tet an Fronleichnam einen informativen Rundgang über das 
ehemalige Werftgelände. Im Fokus der Führung steht die Ge-
schichte des Schiffbaus am Bodensee sowie die besondere At-
mosphäre dieses geschichtsträchtigen Standortes. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erhalten detaillierte Einblicke in den 
Aufstieg und den späteren Niedergang des einst bedeutendsten 
und größten Schiffbaubetriebs in der Region. Bei dieser Spe-
cial-Führung wird insbesondere auf die Innovationen und Pio-
niere der Bodan-Werft eingegangen. 
Über Jahrzehnte hinweg prägte die Bodan-Werft die Schiff-
fahrt auf dem Bodensee entscheidend. Zahlreiche Ausflugs- 
und Fährschiffe, die noch heute den See befahren, nahmen 
hier ihren Ursprung. Der Rundgang richtet sich an Interessierte 
aus den Bereichen Geschichte, Technik und Architektur und 
schlägt eine Brücke von der industriellen Vergangenheit zur 
gegenwärtigen Nutzung des Areals.
Donnerstag, 4. Juni 2026, 11:00 Uhr 
Brunnen am Bodan-Platz, Bodan-Werft 11, 88079 Kressbronn a. B. 
5,00 € pro Person, Inhaber der Echt Bodensee Card 4,00 €, 
Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren kostenfrei. Dauer: ca. 60 
min. Anmeldung bis zum 3. Juni 2026 in der Tourist-Info im 
Kressbronner Bahnhof, tourist-info@kressbronn.de, Tel. 07543 
9665-0, erforderlich.

Geistige Auszeit in der Natur:  
Geführte Bibelwegwanderung 
Der christliche Männertreff Kressbronn a. B. lädt alle Wander-
freunde und Interessierten zu einer besonderen Veranstaltungs-
reihe ein. Bis einschließlich Oktober finden an jedem ersten 
Samstag im Monat geführte Wanderungen auf dem Kress-
bronner Bibelweg statt. Die Touren bieten die Gelegenheit, für 
zwei bis drei Stunden den Alltag hinter sich zu lassen und die 
Landschaft rund um den Ottenberg und den Nunzenberg sowie 
die örtlichen Parks und Kirchen aus einer neuen, besinnlichen 
Perspektive kennenzulernen.
Auf dem rund acht Kilometer langen Rundweg werden jeweils 
sechs bis zwölf der insgesamt zwölf Stationen erwandert. An 
den markanten Aussichtspunkten laden Bibelzitate und Medi-

Jazz-Samba, bis hin zu Samba Reggae, Samba Funk, Brasilelec-
tric und Samba Batucada. Besonderen Wert legt SAMBINHA 
auf Groove, der in die Beine geht, auf melodische Improvisa-
tion und traditionelle, kultivierte Rhythmen. SAMBINHA ist 
im Allgäu um Ravensburg und Bad Waldsee zuhause.
Die Gemeinde lädt ein zu einem Abend mit brasilianischer Mu-
sik im Kressbronner Schlösslepark.
Sonntag, 31. Mai 2026, 19:00 Uhr 
Konzertmuschel im Schlösslepark
Kostenfrei, bei Starkregen/Sturm entfällt das Konzert. 

Familienferien-Programm: Auf Entdeckungstour 
durch den alten Bauernhof in Retterschen
Es ist immer ein Er-
eignis für die Kin-
der: Besuch auf dem 
Bauernhof. Die denk-
malgeschützte, un-
bewohnte Hofanlage 
Milz lädt sie zu einer 
Reise in eine mitt-
lerweile fremd ge-
wordene Zeit ein, als 
auf einem Bauernhof 
alles, was man zum 
Leben brauchte, selbst gemacht wurde. So gibt es Ställe für 
Kühe, Pferde, Ochsen, Schweine, Hühner, eine Scheuer fürs 
Getreide, den Weinkeller, die Obstpresse, die Hopfendarre, den 
Wagenschopf, die Rauchkammer und das Backhaus. Landwirt-
schaftliche Arbeit war auch für Kinder selbstverständlich und 
ohne Maschinen extrem mühsam. Die Wohnverhältnisse ohne 
Zentralheizung, Kinderzimmer, Bad, Kühlschrank, Elektro-
herd oder Internet waren äußerst bescheiden. Im Garten wurde 
alles angebaut, was man für den täglichen Speiseplan und die 
Gesundheit benötigte: Gemüse, Kräuter, Heilpflanzen und Blu-
men. An diesem Nachmittag entdecken die Familien die Ge-
bäude und den traditionellen Bauerngarten bei kindgerechten 
Führungen. Dieses Familienferien-Programm wird unterstützt 
vom Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz e. V. 
Anschließend findet um 17:00 Uhr ein Kindertheater in der 300 
Jahre alten Scheuer der Hofanlage Milz statt. 
Mittwoch, 3. Juni 2026, 14:30 bis 16:30 Uhr, Hofanlage Milz, 
Dorfstraße 56, 88079 Kressbronn a. B. (Retterschen)
5,00 € pro Person, Kressbronner Übernachtungsgäste 4,00 €, 
Gastfamilien inkl. eigener Kinder 12,00 €. Für Familien mit 
Kindern zwischen 6- bis 12 Jahren. Bitte ggf. Getränk und 
Sonnenschutz mitbringen. Anmeldung in der Tourist-Info im 
Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30, 88079 Kressbronn a. B., Tel. 
07543 9665-0 bis spätestens Dienstag, 2. Juni 2026, 12:00 Uhr. 
Das Angebot ist vorrangig für Familien, die eine Kressbronner 
Echt Bodensee Card besitzen. Wenn noch freie Plätze verfüg-
bar sind, sind alle Kinder, Familien und Einzelpersonen nach 
vorheriger Anmeldung herzlich willkommen. 

Kindertheater in der Scheuer der Hofanlage Milz:  
Die Puppenbühne Ostrach spielt  
„Des Königs verschwundene Unterhose“
Oh Schreck – oh Graus! Eine Katastrophe! Des Königs goldene 
Unterhose ist verschwunden! Der treue Diener Johann begibt 
sich auf eine abenteuerliche Reise in die weite Welt, um das 
edle Kleidungsstück zu finden. Wird es ihm gelingen? Und was 
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Praktische Tipps
•	 Fledermausbeet anlegen: Nachtblühende, nektarreiche Blü-

tenpflanzen, zum Beispiel Leimkraut, Seifenkraut und Weg-
warte, sind ein Feinschmeckerlokal für die Tiere. Durch ihren 
intensiven Duft locken die Pflanzen Nachtfalter an, die Lieb-
lingsspeise vieler Fledermausarten.

•	 Teich anlegen: Das Wasser zieht viele Insekten an und bietet 
Fledermäusen so einen reich gedeckten Tisch. Je artenreicher 
der Garten, desto mehr Insekten tummeln sich dort.

•	 Garten ohne Gift: Verzichten Sie auf Insektizide und andere 
Gifte. Setzen Sie stattdessen auf giftfreies Gärtnern.

•	 Schaffen Sie Unterschlüpfe: Gärtner können Fledermäusen 
auch bei der Wohnungsnot helfen. Höhlen in alten Bäumen, 
alte Keller oder Kartoffelmieten werden gern als Winterquar-
tier genutzt, wenn sie kühl, feucht und frostfrei sind. Wo es 
das nicht gibt, kann Wohnraum geschaffen werden. Ein Fle-
dermausbrett oder ein Flachkasten an der Giebelwand sowie 
Höhlenkästen werden von den Tieren gerne angenommen. 
Viele Kästen lassen sich auch in Bäumen anbringen. Geeig-
nete Fledermauskästen gibt es im Fachhandel – oder man 
baut sie einfach selbst.

Quelle: www.baden-wuerttemberg.nabu.de

Gemeindebücherei

Sommer, Sonne, Urlaubslaune

Alexander Oetker: Das Lavendelkloster
Julien, erfolgreicher Geschäftsführer und innerlich leer, zieht 
sich in ein abgelegenes Schweigekloster zurück. Hier in der Pro-
vence, wo nur der Sommerwind durch den Lavendel streicht, 
sucht er nach Versöhnung mit sich selbst und den Schatten der 
Vergangenheit. Inmitten der Stille begegnet er einer jungen 
Frau, schön, geheimnisvoll – und völlig ohne Worte entsteht 
zwischen den beiden etwas, das tiefer geht als Sprache: eine 
Liebe, geboren im Schweigen. Doch welche Chance hat diese 
Verbindung, wenn die Rückkehr in das alte Leben unvermeid-
lich ist?

Elena Sonnberg: Unser schönster Sommer
Mykonos bedeutet für Ana pures Glück. Seit ihrer Kindheit 
verbringt sie dort jeden Sommer bei ihrer griechischen Groß-
mutter, die auf der Kykladeninsel eine kleine Taverne führt. 
Malerische Strände, türkisblaues Meer, die leckere Küche ihrer 
geliebten Yiayia - Ana lässt den stressigen Alltag in der Groß-
stadt hinter sich. Doch diesen Sommer ist nichts wie früher. 
Ihre Großmutter hütet ein Geheimnis, und das charmante Fi-
scherlokal steht kurz vor dem Ruin. Sofort packt Ana mit an, 
um die Taverne zu retten. Hilfe erhält sie ausgerechnet von dem 
attraktiven Bootsbauer Leonidas: Als Kinder konnten er und 
Ana sich nicht ausstehen, nun ist er nach Mykonos zurückge-
kehrt, und Ana entdeckt ganz neue Seiten an ihm. Vielleicht 
wird es ja doch noch der schönste Sommer aller Zeiten ...

Jenny Colgan: Sommer fühlt sich an wie Zuhause
Janey Munroe ist stolz auf ihr selbst renoviertes Häuschen am 
Meer - Balsam für ihr durch die Trennung von ihrem Mann an-
geknackstes Selbstbewusstsein. Doch gerade, als sie beginnt, 
die neue Freiheit zu genießen, erklärt ihre 30-jährige Tochter, 
die gerade ihren Job verloren hat, wieder nach Hause ziehen zu 
wollen. Janey liebt Essie über alles, aber ihre Pubertät haben 

tationstexte zum Innehalten und zum gemeinsamen Austausch 
ein. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an „Jedermann und 
Jederfrau“.
Samstag, 6. Juni 2026, 14:00 Uhr 
Treffpunkt bei Station 6 am Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30, 
88079 Kressbronn a. B. 
Kostenfrei, ohne Anmeldung. Die Wanderung findet nur bei 
trockener Witterung statt. Weitere Infos: https://www.bibel-
weg-kressbronn.de/gefuhrte-wanderungen/

Florian Wagner: „The Flo Must Go On“
Florian Wagner ist bekannt 
aus seiner viralen Serie „Wie 
hätten klassische Kompo-
nisten bekannte Lieder ge-
schrieben“, die im Netz 
millionenfach geklickt wird 
- oder als Hälfte von „Ass-
Dur“. Jetzt geht er mit sei-
nem dritten Solo-Programm 
„The Flo Must Go On“ auf 
große KlavierTour. Neue 
Lieder, die mal politisch, 
mal albern, mal tiefsinnig, 
aber immer mit Augenzwin-
kern sind, neue virtuose 
Klavierarrangements und 
einen lustigen Witz unge-
fähr in der Mitte der zweiten 
Hälfte. Das alles erwartet Sie in „The Flo Must Go On“. 
Von Mozart bis Billy Joel, von Bach bis Helene Fischer, Flo-
rian bedient viele musikalische Stile und vereint sie zu einer 
abwechslungsreichen und mitreißenden Musik-Comedy-Show.
Florian Wagner studierte an der Hochschule für Musik und 
Theater München Schulmusik und Gehörbildung. Er ist als Pia-
nist, Sänger, Arrangeur, Komponist und Musikkabarettist tätig. 
2018 feierte seine Solo-Show „Mein erstes Mal“ in der Bar je-
der Vernunft in Berlin Premiere. Im Jahr 2024 war er bereits 
zu Gast in Kressbronn am Bodensee mit seinem zweiten Solo-
programm „FUNK YOU“. 
Freitag, 12. Juni 2026, 19:30 Uhr 
Festhalle, Hauptstraße 39, 88079 Kressbronn am Bodensee
Tickets: www.reservix.de. Einlass ab 18:30 Uhr, freie Platz-
wahl, mit Bewirtung vor und nach der Veranstaltung sowie in 
der Pause.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

So fühlen sich Fledermäuse im Garten wohl
Wenn es im Sommer dämmrig wird, kann man sie lautlos durch 
die Luft schießen sehen: Fledermäuse auf der Jagd nach Insek-
ten. Doch die Schönen der Nacht leiden unter Wohnungs- und 
Nahrungsnot. Fledermäuse fühlen sich am wohlsten in einem 
vielfältig gestalteten Garten. Eine artenreiche Wiese, heimi-
sche Stauden gefallen ihnen besser als ein englischer Rasen. 
Statt Kirschlorbeer oder einer blickdichten Thujahecke sollten 
heimische Gehölze wie Holunder und Hundsrose gepflanzt 
werden. Ein solcher Garten ist für Insekten attraktiv und damit 
auch für Fledermäuse, deren Nahrung Insekten sind.
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Notdienste

Rettungsdienst: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereit-
schaftsdienst): 116117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche Hilfe 
erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116117 oder 
online über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de 

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und 
digital eine medizini- sche Ersteinschätzung und Handlungs-
empfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann 
direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.

Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst Friedrichshafen
Klinikum Friedrichshafen, 
Röntgenstraße 2, 88048 Friedrichshafen
Öffnungszeiten: Sa, So und an Feiertagen 8:00 – 20:00 Uhr.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Ravensburg
Oberschwabenklinik – St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg 
Elisabethenstraße 15, 88212 Ravensburg
Öffnungszeiten: Sa, So und an Feiertagen 9:00 - 19:00 Uhr.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Überlingen
Helios Spital Überlingen 
Härlenweg 1, 88662 Überlingen
Öffnungszeiten: Sa, So und an Feiertagen 10:00 – 16:00 Uhr.
Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Informationen 
zu unseren Notfallpraxen auf unserer Homepage einsehen: 
www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden
Bitte beachten Sie, dass die Bereitschaftspraxis am Brücken­
tag (Tag nach Fronleichnam), Freitag, 05.06.2026 zu den 
Feiertags-Öffnungszeiten erreichbar ist.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter Telefon 
01801 / 116 116 (0,039 €/min). Weitere Informationen finden 
Sie unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst. 
Hier erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer 
unmittelbaren Umgebung Notdienst haben.

Apothekennotdienstbereitschaft
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker er-
reichen Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 
0800 00 22833 oder von einem Mobiltelefon unter 22833 (max.  
69 Cent/Min.). Mit der Apotheken- und Notdienst-Suche von 
apotheken.de finden Sie deutschlandweit jederzeit eine offene 
Apotheke. Abends oder am Wochenende finden Sie Apotheken 
mit Nachtdienst, Wochenend-Bereitschaft oder Sonntags-
dienst.

Rettungsdienst/Notarzt und Feuerwehr	�  Notruf 112 
Regionalwerk Bodensee – Strom- und Gasstörung  
Störfall-Nr. 07542 9379-299, Kundentelefon 07542 9379-0 
Wasserrohrbruch 07543 9620970

sie nur knapp überlebt ... Schon bald prallen alte Konflikte auf 
neue Herausforderungen. Doch mithilfe von geretteten Hun-
den, alten und neuen Freunden und beim gemeinsamen Reno-
vieren des Nachbarcottages finden nicht nur Mutter und Tochter 
wieder zueinander, sondern finden auch neue Stärke und eine 
zweite Chance auf Liebe.
Die nächste Vorlesestunde mit Vorlesepatin Irmgard, für Kin-
der von ca. 5 bis 7 Jahren, findet am Dienstag, 9. Juni um 14:30 
in der Bücherei statt. Voranmeldung erbeten.

Öffnungszeiten:
Montag	 geschlossen
Dienstag	 10:00 – 12:00 und 15:00 – 18:00
Mittwoch	 15:00 – 18:00
Donnerstag	 10:00 – 12:00 und 16:00 bis 19:00
Freitag	 15:00 – 18:00
Bitte beachten: Am Freitag, 5. Juni (nach Fronleichnam) ist die 
Bücherei geschlossen.

Landratsamt Bodenseekreis

Wasser in Flüssen und Bächen wird wieder knapp
Weil es in den vergangenen Wochen sehr wenig geregnet hat, 
wird in vielen Flüssen und insbesondere in Bächen im Boden-
seekreis das Wasser knapp. Das Landratsamt weist deshalb 
darauf hin, dass es grundsätzlich verboten ist, Wasser aus 
Oberflächengewässern abzupumpen, um Gärten oder land-
wirtschaftliche Flächen zu bewässern. Dafür ist eine Erlaub-
nis durch das Amt für Wasser- und Bodenschutz erforderlich. 
Angesichts der aktuell kritischen Wasserstände wird die Kreis-
verwaltung in den kommenden Wochen verstärkt Kontrollen 
durchführen. 
Wasserentnahmen ohne behördliche Erlaubnis können mit ei-
nem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Aus-
genommen hiervon sind Wasserentnahmen zum Tränken von 
Vieh und das Schöpfen mit Handgefäßen. Landwirtschaftliche 
Flächen an größeren Flüssen können aktuell noch im geneh-
migten Umfang bewässert werden. Dies gilt dann nicht mehr, 
wenn die in den Erlaubnissen festgelegten Pegelstände unter-
schritten werden.
Durch die derzeit niedrigen Pegelstände verschlechtern sich die 
Lebensbedingungen für Fische und andere Gewässerorganis-
men zunehmend. Besonders betroffen sind im Bodenseekreis 
die kleineren Bäche und Gräben. Bei weiter anhaltender Tro-
ckenheit könnten jedoch auch die Pegelstände größerer Gewäs-
ser unter die kritischen Marken fallen. Eine wesentliche Ent-
schärfung der Lage ist momentan nicht in Sicht. Aufgrund der 
weiteren Wetterprognosen ist eher eine Verschlechterung der 
Situation zu erwarten, was auch in diesem Jahr zu einem Ver-
bot jeglicher Entnahmen per Allgemeinverfügung führen kann. 
Auch der Wassersport auf Gewässern wie der Schussen belastet 
bei Niedrigwasser die Natur. Deshalb hat das Amt für Wasser- 
und Bodenschutz mit Kanu-Verleihern der Region vereinbart, 
bei Wassermangel keine Touren anzubieten. Bei wenig Strö-
mung und Materialschäden durch viele Grundberührungen hält 
sich der Spaß ohnehin in Grenzen. Die Wasser-Fachleute der 
Behörde bitten auch alle privaten Paddler, auf geeignete Ge-
wässer auszuweichen.

 Ende Amtlicher Teil Anzeigen bringen Erfolg!
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Fronleichnam, 4. Juni 2026
Die gemeinsame Feier des Fronleichnamsfestes beginnt mit der 
Eucharistiefeier um 9:00 Uhr in der Kirche St. Gallus in Gatt-
nau. Die Eucharistiefeier wird von den vereinten Kirchenchö-
ren Gattnau und Kressbronn feierlich mitgestaltet.
Dann gehen wir gemeinsam mit dem eucharistischen Herrn 
durch Gattnau nach Kressbronn. Die Altäre sind wieder bei 
Gottmannsbühl und am Haus Kees-Amann. Die Musikkapelle 
wird uns dankenswerter Weise wieder begleiten.
Im Anschluss sind alle aus beiden Gemeinden herzlich einge-
laden zum Gemeindefest im Pfarrhof Kressbronn. Für die Be-
wirtung sorgt unter anderem die Initiative „Kressbronn-Toril 
Education Programm“ (KTEP).
Um die Altäre reichlich schmücken zu können, bitten wir um 
Blumenspenden. Für Kressbronn bitte zu den Familien Kees 
und Amann (Mittwoch ab 17:00 Uhr) in der Kirchstraße, für 
Gattnau bitte zur Familie Steinhauser (Mittwoch ab 15:00 Uhr), 
im Wäschbachweg 11.
Bei schlechtem Wetter feiern wir um 9:00 Uhr den Gottesdienst 
in Gattnau mit eucharistischem Segen. Das Gemeindefest in 
Kressbronn findet bei jedem Wetter statt; bei Regen feiern wir 
in der Unterkirche!

Öffnungszeiten des Pfarrbüros in den Pfingstferien 
In der Woche vom Mo., 01. Juni bis Fr., 05. Juni ist das Pfarr-
büro geschlossen. Vertretung macht das Pfarrbüro in Maria-
brunn (Telefon 07541 82352).

Kirchengemeinderatsitzung in Kressbronn
Herzliche Einladung zur öffentlichen Sitzung am Dienstag 09. 
Juni 2026 um 19:30 Uhr in das Pfarrhaus Kressbronn.

Evangelische Kirchengemeinde Kressbronn
Wochenspruch: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und 
die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen.“ 	 2. Kor. 13, 13

Gottesdienst
So, 31.05.26 | Trinitatis
10.00 Uhr, Gottesdienst | Pfarrer i.R. Bräuchle

Aktuelles
Mo, 01.06.26	 19.00 Uhr	 Hauskreis
	 20.00 Uhr	� christlicher Männertreff in der 

katholischen Kirche
Di, 02.06.26	 19.00 Uhr	 Fitnessgymnastik für Frauen
Sa, 06.06.26	 14.00 Uhr	� Geführte Bibelwegwanderung, 

Treffpunkt: Tourist-Info
So, 07.06.26	 20.00 Uhr	� Gebets- und Lobpreisabend in 

Laimnau

Neuapostolische Kirche Langenargen

Sonntag, 31. Mai
09:30 Uhr Gottesdienst in der Neuapostolischen Kirche Lan-
genargen, Goethestraße 15, 88085 Langenargen

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinden Kressbronn und 
Gattnau und Kapellen

Kressbronn, Maria Hilfe der Christen

Sonntag, 31. Mai 2026 
10:30 Uhr Eucharistiefeier (+ Familie Fugel)

Dienstag, 02. Juni 2026
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 03. Juni 2026
10:15 Uhr Eucharistiefeier in St. Konrad mit der Hausgemein-
schaft

Donnerstag, 04. Juni 2026
09:00 Uhr Eucharistiefeier, bei gutem Wetter: anschl. Prozes-
sion nach Kressbronn, mit anschließendem Gemeindefest

Samstag, 06. Juni 2026
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Gattnau, St. Gallus

Sonntag, 31. Mai 2026 
18:30 Uhr Maiandacht mit dem Kirchenchor

Donnerstag, 04. Juni 2026
09:00 Uhr Eucharistiefeier, bei gutem Wetter: anschl. Prozes-
sion nach Kressbronn, mit anschließendem Gemeindefest

Sonntag, 07. Mai 2026 
09:00 Uhr Eucharistiefeier (+Maria Rist)

Maiandacht mit Gattnauer Kirchenchor	
Die Maiandacht am Sonntag, 31. Mai in der Kirche St. Gallus 
Gattnau erhält in diesem Jahr eine besonders festliche musi-
kalische Gestaltung durch den Kirchenchor Gattnau unter der 
Leitung von Edwin Ibele. Mit einfühlsamen und klangvollen 
Marienliedern möchten die Sängerinnen und Sänger den Ma-
rienmonat Mai feierlich ausklingen lassen.
Zu hören sind unter anderem das beliebte „Ave-Glöcklein“, 
das stimmungsvolle „Ave Maria“ von Giulio Caccini in einem 
Arrangement von Gwyn Arch sowie das bekannte polnische 
Marienwallfahrtslied „Schwarze Madonna“. Die ausgewählten 
Werke laden zum Innehalten, Zuhören und Mitbeten ein.
Lassen Sie gemeinsam mit dem Kirchenchor Gattnau den Mai 
in besinnlicher Atmosphäre ausklingen. Herzliche Einladung 
zur Mitfeier der Maiandacht in St. Gallus Gattnau.

Nachtanbetung mit Holy Hour
In Kressbronn ist wieder Nachtanbetung auf den ersten Frei-
tag des Monats, also beginnend am Fronleichnamstag, 4. auf 
5. Juni. In diesem Rahmen gibt es – nach Rosenkranzgebet 
und Aussetzung – zwischen 20 und 21 Uhr wieder eine gestal-
tete „Holy Hour“ mit Anbetungsliedern, Gebetsimpulsen und 
Stille-Zeiten. Gegen 6 Uhr früh ist Abschluss mit Segen und 
stiller Eucharistiefeier. 
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Mit guter Laune und Gesang haben wir die historische Eisen-
bahn genossen. Nach dem Mittagessen und einer sehr interes-
santen Führung im Museum von Bezau, sind wir mit der Seil-
bahn zum Panoramarestaurant in 1650m gefahren. Dort wurden 
wir vom Neuschnee überrascht und das Winterwetter hat uns 
nur kurze Fernsicht gewährt. Das kalte Wetter konnte unserer 
Freude nicht schaden, so dass wir bei Gesang mit dem Bus zu-
rück nach Kressbronn ins Länden-Kaffee fuhren um dort den 
Tag ausklingen zu lassen.

Letzte Führung:  
Kunstpädagogen im Spiegel eigenen Schaffens
Vielstimmig ist die Ausstellung „artists@school in der Lände - 
was verbirgt sich unter diesem Titel? Das verbindende Element 
ist nicht eine künstlerische Position, vielmehr sind die Ausstel-
lenden zugleich Kunsterzieher und Künstler. 
Kuratorin Gudrun Teu-
mer-Schwaderer hat vier 
KunsterzieherInnen aus 
der  Realschule des Bil-
dungszentrums Park-
schule über die Schulter 
geschaut und dazu die 
Welfenartists aus dem 
Welfengymnasium in 
Ravensburg eingeladen. 
Valerie Döring, Jutta 
Glasbrenner, Andreas Pa-
penfuß und Heike Stephan 
zeigen nun eigene Arbei-
ten und damit ihren indi-
viduellen Ansatz, den sie 
an Schüler weitergeben.
Die Ausstellung dauert bis 7. Juni, Öffnungszeiten sind Frei-
tag und Samstag von 15-17 Uhr und Sonntag von 14-17 Uhr. 
Die letzte Dialogführung findet am Sonntag, 7. Juni um 16 Uhr 
statt.

Susanne Klingenstein (Boston) im Kressbronner 
Büchertreff mit Chaim Grade: Mein Streit  
mit Hirsch Rajener. Paris 1948
Für Mittwoch, 10. Juni 2026, lädt der Kressbronner Bücher-
treff um 19.30 Uhr zu einer besonderen Veranstaltung in der 
Gemeindebücherei Kressbronn, Hemigkofener Straße 11, ein. 
Susanne Klingenstein (Boston), derzeit vielleicht die wichtigste 
Autorität für jiddische Kultur und Literatur, wird an diesem 
Abend ihre neueste Veröffentlichung vor- und zur Diskussion 
stellen:
Chaim Grade: Mein Streit mit Hirsch Rajener. Paris 1948, 
Suhrkamp Verlag/Jüdischer Verlag
Sie hat Chaim Grades Text neu übersetzt, kenntnisreich und 
umfangreich kommentiert und in den Kontext seiner Biografie 
gestellt. 
Im August 1948 begegnen sich zwei jüdische Jugendfreunde, 
ehemals Studenten einer Jeschiwa, wo sie gemeinsam die Tora, 
den Talmud, das jüdische Gesetz studierten. Der eine wurde 
Schriftsteller, der andere blieb an der Jeschiwa. Beide über-
lebten Holocaust und Krieg. Als sie sich 1948 in Paris in der 
Metro zufällig wiederbegegnen, sind sie vor die Frage gestellt, 
wie jüdische Existenz nach über 70 Millionen Kriegstoten, 
nach sechs Millionen Opfern des Holocaust, nach der Zerstö-

Kressbronner Seniorenrat

Offenes Singen im Mai
Wir begrüßen den Sommer am Bodensee mit Liedern, die uns 
Freude machen, wie zum Beispiel: „Geh aus, mein Herz und 
suche Freud“. Dieses Lied von Paul Gerhard hat die Jahre über-
dauert und wird immer noch gesungen.
Wir treffen uns zum offenen Singen am Freitag, den 29. Mai, 
wie immer um 17.00 Uhr im Kapellenhof, Friedhofsweg 2. 
Jeder ist herzlich eingeladen, ohne Vorkenntnisse, denn Singen 
tut der Seele gut. Am Klavier begleitet Doris Schößner Bootz.

Seniorenkino „Extrawurst“
Der Seniorenrat Kressbronn lädt ein zum Seniorenkino am 
8. Juni 2026 um 15:00 Uhr im Kino Cineplex, Meisterhofer 
Straße 14, Friedrichshafen zum Film „Extrawurst – Wer grillt 
hier wen?“ eine deutsche Komödie von Regisseur Marcus H. 
Rosenmüller.
Eintritt 7,00 €, Reservierung mit Vorkasse unter 0155 65992831 
möglich. Für eine begrenzte Anzahl von Senioren kann ein 
Transport organisiert werden. Fahrtkosten 3,- €. Abfahrt 14:00 
Uhr am Rathaus.
Eigentlich ist es reine Formsache: Heribert (Hape Kerkeling), 
langjähriger Vorsitzender des Tennisclubs Lengenheide, und 
sein ehrgeiziger Stellvertreter Matthias (Friedrich Mücke) las-
sen über die Anschaffung eines Grills für die nächste Vereins-
feier abstimmen. Der hippe Werbetexter Torsten (Christoph 
Maria Herbst), von Berlin in die Provinz ausgewandert, haut 
noch einen flotten Spruch raus, damit die dröge Versammlung 
ein schnelles Ende findet. Da schlägt seine Frau Melanie (Anja 
Knauer) vor, für ihren Doppelpartner Erol (Fahri Yardim}, dem 
einzigen muslimischen Mitglied des Vereins, einen zweiten 
Grill zu kaufen. Denn gläubige Muslime dürfen ihre Grill-
würste bekanntlich nicht auf einen Rost mit Schweinefleisch 
legen. Die gut gemeinte Idee führt Satz für Satz zu einem 
turbulenten Schlagabtausch, bei dem Atheisten und Gläubige, 
Deutsche und Türken, Gutmenschen und Hardliner frontal auf-
einanderprallen. Schnell wird allen klar: Es geht hier um viel 
mehr als einen Grill. ..

Verschiedenes

Jahresausflug des Kirchenchores
Der Kirchenchor der kath. Kirche Kressbronn ist bei seinem 
jährlichen Ausflug in diesem Jahr in den Bregenzer Wald gefah-
ren, um mit dem Waldbähnle von Bezau nach Schwarzenbach 
und zurück zu fahren. 
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17:00 Uhr	 Gästebegrüßung, informativer Spaziergang 
durch den Ort, kostenfrei, ohne Anmeldung, 
Treff: Tourist-Information, Nonnenbacher 
Weg 30, 

17:00 Uhr	 Seniorenrat: Gedächtnistraining,  
Treff: Kapellenhof, Friedhofweg 1

Dienstag, 02.06.2026
09:00 Uhr	 Nordic Walking mit Trainer Roland,  

kostenfrei, ohne Anmeldung,  
Treff: Festhallenparkplatz, Untermühleweg, 

14:00 – 17:00 Uhr	 Betreuungsgruppe für Menschen mit 
Demenz, ein Entlastungsnachmittag für 
pflegende Angehörige, kostenfrei, Anfra-
ge bei Ute Dittmar, Tel. 07543 5600 oder 
lebensraum.kressbronn@stiftung-liebenau.
de, Treff: Kapellenhof, Friedhofweg 1, 

14:00 – 17:00 Uhr	 Kreativ-Nachmittag für Jung und Alt, Hand-
arbeiten bei Kaffee und Kuchen, Anmeldung 
bei Andrea Grabe 0172-6836244 oder Silvia 
Bauer 0179-6849471, Treff: Parkkaffee,  
Seestraße 24, 

14:30 – 15:30 Uhr	 Ultramarin Hafenführung, ab 12 Jahren, 
kostenfrei, ohne Anmeldung, Treff: vor dem 
Fachmarkt ULTRAMARIN Die Meichle + 
Mohr Marina, Im Wassersportzentrum 10, 

15:45 Uhr	 Destillerie-Erlebnisführung mit Whisky-
Tasting, Kosten: 17,00 €/Normalpreis,  
15,00 €/EBC, ohne Anmeldung,  
Treff: Steinhauser GmbH, Raiffeisenstr. 23, 

17:00 Uhr	 Öffentliche Führung auf der historischen 
Hofanlage Milz, Kosten: 3,00 €/Erwachse-
ne, 1,00 €/Kinder 6-12 J., ohne Anmeldung, 
Treff: Hofanlage Milz, Dorfstraße 56, 

18:00 Uhr	 Kutschfahrt zur historischen Kabelhänge-
brücke, Kosten: 15,00 €/Erwachsene,  
14,00 €/EBC, 7,00 €/Kind mit Sitzplatz,  
6,00 €/EBC, 0,00 €/ohne Sitzplatz, An-
meldung: 07543 9665-0 oder tourist-info@
kressbronn.de, Treff: Tourist-Information, 
Nonnenbacher Weg 30

Mittwoch, 03.06.2026
10:00 – 13:00 Uhr	 geführte E-Bike Tour für Gäste, Fahrtstre-

cke: ca. 40 km, E-Bike mitbringen, kosten-
frei, ohne Anmeldung, nur bei trockener 
Witterung, Treff: Tourist-Information, 
Nonnenbacher Weg 30, 

14:30 – 16:30 Uhr	 Familienferienprogramm: Wie’s früher 
war - auf Entdeckungstour durch den alten 
Bauernhof in Retterschen, Kosten: 5,00 €/
Normalpreis, 4,00 €/Kressbronner Über-
nachtungsgäste, 12,00 €/Gastfamilien  
inkl. Kinder, Anmeldung: 07543 9665-0 
oder tourist-info@kressbronn.de,  
Treff: Hofanlage Milz, Dorfstraße 56, 

16:00 – 18:00 Uhr	 Kreative Kids - Kunst aus der Natur,  
Kosten: 20,00 €, Anmeldung: info@hofgut-
schleinsee.de, Treff: Hofgut, Schleinsee 3, 

17:00 Uhr	 Puppenbühne Ostrach: „Des Königs ver-
schwundene Unterhose“, Einlass ab 16:30 
Uhr, freie Platzwahl, nur Tageskasse,  
Eintritt: 2,00 €, Kressbronner Übernach-

rung ihrer jüdischen Welt sich gestalten kann: Kann man noch 
an Gott glauben? Kann man noch an die Menschheit glauben? 
Der Grundsatzstreit der Beiden, schreibt der Verlag, „hart, wer-
bend, beweglich, unerbittlich…hat für unsere Gegenwart nichts 
an Aktualität verloren.“
Gäste sind an diesem Abend herzlich willkommen. Die vorhe-
rige Lektüre des Textes wird empfohlen. Der Eintritt ist frei.

Hofanlage Milz in Retterschen

Erste Dienstagsführung 
Am 2. Juni um 17.00 Uhr lädt der Verein zur Erhaltung der 
Hofanlage Milz Einheimische und Feriengäste zur ersten dies-
jährigen Dienstagsführung durch den denkmalgeschützten 
ehemaligen Bauernhof in Retterschen ein. Die etwa einein-
halbstündige Führung gibt Einblicke in die Entwicklung der 
bäuerlichen Kultur am Bodensee, die Geschichte des Hofes und 
seiner Bewohner. Außerdem wird über Architektur, Nutzung 
und Ausstattung der verschiedenen Gebäude sowie die erfolg-
ten Erhaltungsmaßnahmen informiert. 

Treffpunkt auf der Hofanlage Milz in Retterschen, Dorfstraße 
56. Kosten: 3 €, Kinder 1 €, incl. 1 Glas Saft oder Most.
Bis Ende August wird jeden Dienstag um 17 Uhr eine Führung 
angeboten. Am 09.08., 23.08. und 30.08. finden jeweils um 
14 Uhr Sonntagsführungen mit anschließendem Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen für die Teilnehmenden statt.
Die Anlage ist nicht barrierefrei. Im Rahmen des Möglichen 
werden gerne Hilfestellungen gegeben. Hunde können leider 
nicht in die Gebäude mitgenommen werden.

Aktuelle Woche 

Sonntag, 31.05.2026
19:00 Uhr	 Parkkonzert mit SAMBINHA - Musik aus 

Brasilien, kostenfrei, entfällt bei Starkregen/
Sturm, Treff: Konzertmuschel, Schlössle-
park

Montag, 01.06.2026
16:00 – 18:00 Uhr	 Boule-Spiel, für Anfänger bis Profis,  

kostenfrei, ohne Anmeldung,  
Treff: Boule-Platz, Maîcher Straße 29, 
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Sportnachrichten

Öffnungszeiten der Kressbronner Kletterhalle

Öffentlicher Hallenbetrieb 
am Montag / Mittwoch / Freitag von 19:00 - 22:00 Uhr. An Fei-
ertagen und in den Sommerferien bleibt die Halle geschlossen!

Frauenklettern
jeden ersten Samstag im Monat, 9:30 - 12:00 Uhr.

Familienklettern
zweimal im Monat am Freitag, 17:00-19:00 Uhr. Die grundlegen-
den Sicherungstechniken des Kletterns werden vorausgesetzt.
Mehr Infos auf https://www.instagram.com/tvk_klettern_boul-
dern oder www.tvkressbronn.de/abteilung/klettern.

tungsgäste frei, Treff: Scheuer der Hof
anlage Milz, Dorfstraße 56, 

19:00 Uhr	 Offener Spieletreff für Brett- und Gesell-
schaftsspiele, ohne Anmeldung, Kontakt: 
brettspielclubkressbronn@gmail.com,  
Treff: Mehrzweckraum Gemeindebücherei, 
Hemigkofener Straße 11

Donnerstag, 04.06.2026
11:00 Uhr	 Führung durch die ehemalige Bodan-Werft: 

Fronleichnam-Special, „Hoch hinaus: In-
novationen und Pioniere der Bodan-Werft“, 
Kosten: 5,00 €/Erwachsene ab 18 J., 4,00 €/
EBC, Anmeldung: 07543 9665-0 oder tou-
rist-info@kressbronn.de, Treff: Brunnen am 
Bodan-Platz, Bodan-Werft 11

Freitag, 05.06.2026
08:45 – 09:45 Uhr	 Boot Camp, bitte eigene Matte mitbrin-

gen, Kosten: 15,00 €, Anmeldung: 0176 
43741928, Treff: Hofgut, Schleinsee 3, 

10:00 – 12:00 Uhr	 Boule-Spiel, für Anfänger bis Profis,  
kostenfrei, ohne Anmeldung,  
Treff: Boule-Platz, Maîcher Straße 29, 

15:45 Uhr	 Destillerie-Erlebnisführung mit Whisky-
Tasting, Kosten: 17,00 €/Normalpreis, 15,00 
€/EBC, ohne Anmeldung, Treff: Steinhauser 
GmbH, Raiffeisenstraße 23

Samstag, 06.06.2026
14:00 Uhr	 geführte Bibelwegwanderung, kostenfrei, 

ohne Anmeldung, nur bei trockener Wit-
terung, Treff: Brunnen am Bahnhofsplatz, 
Nonnenbacher Weg 30, 

16:30 Uhr	 „Wein schöner Abend“, Wein, Aussicht und 
gute Gesellschaft, kostenfrei, ohne Anmel-
dung, nur bei guter Witterung, Treff: Hütte 
am Bauernpfad, Weinbichl

Sonntag, 07.06.2026
16:00 Uhr	 Führung durch die aktuelle Ausstellung, 

vielstimmig: artists@school, bis 07.06.2026, 
Treff: Kunstmuseum Lände, Seestraße 24, 

19:30 Uhr	 Parkkonzert mit der Musikkapelle Tannau e. 
V., kostenfrei, entfällt bei Starkregen/Sturm, 
Treff: Konzertmuschel, Schlösslepark

Kunstmuseum Lände, Seestraße 24

Aktuelle Ausstellung: 26.04. bis 07.06.2026
Infos zu Ausstellungen unter www.kunstmuseum-laende.de

PARKKAFFEE, Seestraße 24, 88079 Kressbronn a. B.
Montag bis Mittwoch sowie Freitag: 14:00 – 17:00 Uhr,Don-
nerstag:  14:00 – mind. 22:00 Uhr, Samstag und Sonntag: 9:00 
– mind. 22:00 Uhr, Frühstück ab 9:00 Uhr mit Reservierung

Museum für historische Schiffsmodelle,  
Seestraße 20, 88079 Kressbronn a. B.
Dienstag bis Sonntag 10:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr

Maienfreiheit

Vier Monate sind nun schon rum, 
Alles Gerne, alles Gut, 
ist was uns die Freizeit tut, 
denn die macht uns von was frei. 
Sehr agil ist hier der Mai, 
der am ersten mit Gewicht 
von dem Tag der Arbeit spricht. 
Himmelfahrt als Vatertag 
ist sein Solidarbeitrag, 
Pfingsten dann mit Urlaubstagen 
Steigert noch das Wohlbehagen. - 
Junge, junge, alter Mai, 
gingest du doch nie vorbei! 
  
Nur das ganze Gut und Gerne 
rückt die Pflichten in die Ferne  
und zwar derart intensiv, 
dass dieselben repressiv 
und in tiefem Sinne grübeln, 
ob sie‘s nicht dem Mai verübeln. 
  
Doch Herr Mai hat keine Zeit  
für solch dröge Misslichkeit, 
lacht und albert, tollt herum 
vor humanem Publikum, 
und er ruft, macht euch bewusst, 
vor euch steht die Maienlust! 
Und lasst endlich in Ekstasen 
Lust auf grünem Rasen grasen. 
Bin ich Maienzeit vorbei, 
hör‘ ich schon das Wehgeschrei: 
  
Arbeitslust und –frust zum Geier, - 
wieder diese alte Leier, 
frei von Pflichten wärste, denkste, 
doch den Rest des Jahres hängste 
wie die Ackernden, die vielen, 
in den alten Tretemühlen.

Axel Rheineck 
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das Mittagessen durch einen vom Gemeinderat festgelegten Be-
trag. 

(3) 	Ändert sich die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder 
gemäß Absatz 1, ist die Änderung der Gemeinde unter Angabe 
des Kalendermonats in dem die Änderung eintritt, anzuzeigen. 
Die Benutzungsgebühren werden für den Kalendermonat neu 
festgesetzt, der auf den Kalendermonat folgt, in dem die Ände-
rung angezeigt wurde. 

 § 5 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

(1)	 Die Gebührenschuld bei monatlich zu buchenden Betreuungs-
modellen entsteht zu Beginn eines jeden Kalendermonats. Die 
Gebührenschuld bei täglich zu buchenden Betreuungsmodellen 
entsteht zu Beginn des Tages, für den das Betreuungsmodell 
gebucht wurde. Der Monatsbeitrag ist unabhängig vom Ein-
trittsdatum innerhalb eines Monats stets in voller Höhe zu ent-
richten; eine anteilige Berechnung für angebrochene Monate 
erfolgt nicht. Die Gebührenschuld entsteht erstmals mit der 
Vergabe bzw. der Zuteilung eines Betreuungsplatzes.

(2)	 Die Gebühren für monatlich zu buchende Betreuungsmodelle 
werden zum Ende des vorausgehenden Kalendermonats für den 
folgenden Kalendermonat, für täglich zu buchende Betreuungs-
modelle zum Ende des laufenden Kalendermonats im Wege der 
Abbuchung durch die Gemeinde Kressbronn a. B. erhoben. 

§ 6 
Sanktionsgebühren

Werden Kinder einer Betreuungseinrichtung entgegen den Be-
treuungszeiten nach dem jeweils gewählten Betreuungsmodell 
in der Kinderbetreuungseinrichtung abgegeben oder belassen, so 
sind vom Gebührenschuldner Sanktionsgebühren an die Gemeinde 
Kressbronn a. B. zu entrichten. Die Höhe der Sanktionsgebühren 
richtet sich nach der Anlage. Sanktionsgebühren werden sofort 
fällig.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. September 2026 in Kraft.
Ausgefertigt:
Kressbronn a. B., 20. Mai 2026
gez. Daniel Enzensperger
Bürgermeister
 

Anlage

Kinderbetreuungsgebührenverzeichnis

Geltungszeitraum: 01.09.2026 bis 31.08.2027

Nr. Benutzungsart Gebühr/ 
Faktor

1000 Allgemeine Benutzungsgebühren

1100 Sanktionsgebühren je angefangene halbe Stunde 
pro Kind

35,00 €

2000 Parkkindergarten Kressbronn a. B.

2100 Kindergarten (ab 3 Jahren)

2120 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr

2121 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 208,00 €

Amtliche Bekanntmachungen

Satzung der Gemeinde Kressbronn am Boden­
see über die Erhebung von Gebühren für die 

Benutzung von Kinderbetreuungseinrichtungen 
(Kinderbetreuungsgebührensatzung)

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 
581), sowie der §§ 2 und 13, 19 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 17. März 2005 (GBl. 
2005, 206), hat der Gemeinderat der Gemeinde Kressbronn a. B. 
am 19. Mai 2026 die Neufassung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung von Kinderbetreuungseinrichtun-
gen beschlossen:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Kinderbetreuungseinrichtungen Park-
kindergarten, Bachtobelkindergarten, Nonnenbachkindergarten, 
Kleinkinderhaus Pünktchen und Naturkindergarten.

§ 2 
Erhebung der Gebühren

(1)	 Die Gemeinde Kressbronn a. B. unterhält die Kinderbetreu-
ungseinrichtungen als öffentliche Einrichtungen. Zur teilweisen 
Deckung des entstehenden Aufwands werden für die Benut-
zung der Kinderbetreuungseinrichtungen Gebühren (Kinder-
betreuungsgebühren) nach dieser Satzung erhoben.

(2)	 Die Gebühren sind für die aufgenommenen Kinder unabhän-
gig davon zu entrichten, ob diese im Erhebungszeitraum (Ka-
lendermonat) die Kinderbetreuungseinrichtungen tatsächlich 
besucht haben oder nicht. Bei vorübergehendem Fehlen (z. B. 
bei Krankheit, Urlaub) eines Kindes ist die volle Benutzungs-
gebühr so lange weiter zu zahlen, wie der Betreuungsplatz für 
das Kind freigehalten werden soll. 

(3) 	Die Gebühren sind auch während der Ferien sowie bei vorü-
bergehender Schließung der Einrichtung zu entrichten, eine 
Abmeldung ausschließlich für diesen Zeitraum ist nicht mög-
lich. Insbesondere werden die Gebühren bei vorübergehender 
Schließung wegen eines Arbeitskampfes, krankheitsbedingtem 
Personalmangel oder krankheitsbedingter Schließung der Ein-
richtung zum Schutz der Kinder und der pädagogischen Fach-
kräfte nicht erstattet. Eine Gebührenrückerstattung erfolgt 
ebenfalls nicht, wenn diese im Einzelfall pro Monat einen Be-
trag von 15 Euro nicht überschreitet. 

§ 3 
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die gesetzlichen Vertreter des Kindes, das 
die Kinderbetreuungseinrichtung besucht, sowie derjenige, der es 
zum Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung anmeldet. Mehrere 
Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 4 
Bemessungsgrundlage und Gebührenhöhe

(1)	 Die Benutzungsgebühren (Kinderbetreuungsgebühren) bemes-
sen sich für die Gebührenschuldner nach der Anzahl der Kinder 
einer Familie. Berücksichtigt werden hierbei nur Kinder bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres, die nicht nur vorübergehend 
im Haushalt des Gebührenschuldners leben.

(2)	 Die Höhe der Benutzungsgebühren richtet sich nach der Anlage 
(Kinderbetreuungsgebührenverzeichnis). Ein Wechsel des Be-
treuungsmodells ist nur mit einer Frist von einem Monat zum 
Beginn des Folgemonats möglich. Die Kosten für das Mittag-
essen sind in den Gebühren nicht enthalten, die Abrechnung 
erfolgt direkt über den Lieferanten. Die Gemeinde bezuschusst 



Nummer 22	 Die kleine Seepost	 Seite 15

3133 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 234,00 €

3134 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 92,00 €

3150 Ganztagesbetreuung (35 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr 
A: Montag und Mittwoch oder B: Dienstag und Don-
nerstag, 13:00 bis 15:30 Uhr (mit Mittagessen)

3151 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 303,00 €

3152 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 235,00 €

3153 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 160,00 €

3154 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 53,00 €

4000 Kleinkinderhaus Pünktchen Kressbronn a. B.

4200 Kinderkrippe (unter 3 Jahren)

4210 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr (mit Mittag-
essen)

4211 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 492,00 €

4212 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 366,00 €

4213 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 247,00 €

4214 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 97,00 €

4220 Flexible Betreuungszeiten (36 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 14:30 Uhr (mit Mittag-
essen)
Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr (mit Mittagessen)

4221 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 590,00 €

4222 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 439,00 €

4223 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 296,00 €

4224 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 116,00 €

5000 Naturkindergarten Kressbronn a. B.

5100 Kindergarten (ab 3 Jahren)

5110 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr

5111 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 208,00 €

5112 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 161,00 €

5113 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 110,00 €

5114 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 36,00 €

6000 Bachtobelkindergarten Kressbronn a. B.

6100 Kindergarten (ab 3 Jahren)

6110 Regelbetreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag 07:15 bis 12:15 Uhr, Montag + 
Dienstag 14:00 bis 16:30 Uhr

6111 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 166,00 €

6112 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 129,00 €

6113 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 88,00 €

6114 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 29,00 €

6120 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr

6121 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 208,00 €

6122 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 161,00 €

6123 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 110,00 €

6124 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 36,00 €

6130 Ganztagesbetreuung (45 Stunden/Woche),
Montag bis Donnerstag, 7:00 bis 16:30 Uhr (mit 
Mittagessen), 
Freitag, 7:00 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)

2122 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 161,00 €

2123 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 110,00 €

2124 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 36,00 €

2130 Ganztagesbetreuung (45 Stunden/Woche),
Montag bis Donnerstag, 7:00 bis 16:30 Uhr (mit 
Mittagessen), 
Abholmöglichkeit ab 14:00 Uhr,
Freitag, 7:00 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)

2131 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 379,00 €

2132 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 313,00 €

2133 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 234,00 €

2134 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 92,00 €

2140 Ganztagesbetreuung (37 Stunden/Woche),
Montag bis Donnerstag, 7:00 – 14:30 Uhr (mit Mit-
tagsessen), Abholmöglichkeit ab 14.00 Uhr,
Freitag, 7:00 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)

2141 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 312,00 €

2142 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 257,00 €

2143 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 192,00 €

2144 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 76,00 €

2200 Kinderkrippe (unter 3 Jahren)

2210 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche), 
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr (mit Mittag-
essen)

2211 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 492,00 €

2212 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 366,00 €

2213 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 247,00 €

2214 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 97,00 €

2220 Flexible Betreuungszeiten (36 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 14:30 Uhr (mit Mittag-
essen)
Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr (mit Mittagessen)

2221 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 590,00 €

2222 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 439,00 €

2223 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 296,00 €

2224 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 116,00 €

3000 Nonnenbachkindergarten Kressbronn a. B.

3100 Kindergarten (ab 3 Jahren)

3110 Regelbetreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag 07:15 bis 12:15 Uhr, Montag + 
Dienstag 14:00 bis 16:30 Uhr

3111 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 166,00 €

3112 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 129,00 €

3113 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 88,00 €

3114 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 29,00 €

3120 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr

3121 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 208,00 €

3122 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 161,00 €

3123 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 110,00 €

3124 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 36,00 €

3130 Ganztagesbetreuung (45 Stunden/Woche),
Montag bis Donnerstag, 7:00 bis 16:30 Uhr (mit 
Mittagessen), 
Freitag, 7:00 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)

3131 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 379,00 €

3132 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 313,00 €
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2210 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr (mit Mittag-
essen)

2211 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 512,00 €

2212 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 381,00 €

2213 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 257,00 €

2214 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 101,00 €

2220 Flexible Betreuungszeiten (36 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 14:30 Uhr (mit Mittag-
essen)
Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr (mit Mittagessen)

2221 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 614,00 €

2222 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 457,00 €

2223 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 308,00 €

2224 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 121,00 €

3000 Nonnenbachkindergarten Kressbronn a. B.

3100 Kindergarten (ab 3 Jahren)

3110 Regelbetreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag 07:15 bis 12:15 Uhr, Montag + 
Dienstag 14:00 bis 16:30 Uhr

3111 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 173,00 €

3112 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 134,00 €

3113 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 92,00 €

3114 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 30,00 €

3120 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr

3121 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 216,00 €

3122 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 168,00 €

3123 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 115,00 €

3124 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 38,00 €

3130 Ganztagesbetreuung (45 Stunden/Woche),
Montag bis Donnerstag, 7:00 bis 16:30 Uhr (mit 
Mittagessen), 
Freitag, 7:00 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)

3131 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 405,00 €

3132 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 314,00 €

3133 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 234,00 €

3134 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 92,00 €

3150 Ganztagesbetreuung (35 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr 
A: Montag und Mittwoch oder B: Dienstag und Don-
nerstag, 13:00 bis 15:30 Uhr (mit Mittagessen)

3151 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 315,00 €

3152 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 244,00 €

3153 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 168,00 €

3154 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 55,00 €

4000 Kleinkinderhaus Pünktchen Kressbronn a. B.

4200 Kinderkrippe (unter 3 Jahren)

4210 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr (mit Mittag-
essen)

4211 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 512,00 €

4212 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 381,00 €

4213 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 257,00 €

4214 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 101,00 €

6131 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 379,00 €

6132 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 313,00 €

6133 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 234,00 €

6134 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 92,00 €

6140 Ganztagesbetreuung (37 Stunden/Woche),
Montag bis Donnerstag, 7:00 – 14:30 Uhr (mit Mit-
tagsessen),
Abholmöglichkeit ab 14.00 Uhr,
Freitag, 7:00 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)

6141 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 312,00 €

6142 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 257,00 €

6143 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 192,00 €

6144 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 76,00 €

6200 Kinderkrippe (unter 3 Jahren)

6210 Flexible Betreuungszeiten (15,5 Stunden/Woche)
Dienstag bis Donnerstag, 7:20 bis 12:30 Uhr (ohne 
Mittagessen)

6211 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 262,00 €

6212 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 195,00 €

6213 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 132,00 €

6214 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 52,00 €

Geltungszeitraum: ab 01.09.2027

Nr. Benutzungsart Gebühr/
Faktor

1000 Allgemeine Benutzungsgebühren

1100 Sanktionsgebühren je angefangene halbe Stunde 
pro Kind

35,00 €

2000 Parkkindergarten Kressbronn a. B.

2100 Kindergarten (ab 3 Jahren)

2120 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr

2121 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 216,00 €

2122 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 168,00 €

2123 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 115,00 €

2124 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 38,00 €

2130 Ganztagesbetreuung (45 Stunden/Woche),
Montag bis Donnerstag, 7:00 bis 16:30 Uhr (mit 
Mittagessen), 
Abholmöglichkeit ab 14:00 Uhr,
Freitag, 7:00 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)

2131 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 405,00 €

2132 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 314,00 €

2133 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 234,00 €

2134 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 92,00 €

2140 Ganztagesbetreuung (37 Stunden/Woche),
Montag bis Donnerstag, 7:00 – 14:30 Uhr (mit Mit-
tagsessen),
Abholmöglichkeit ab 14.00 Uhr,
Freitag, 7:00 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)

2141 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 333,00 €

2142 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 258,00 €

2143 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 192,00 €

2144 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 76,00 €

2200 Kinderkrippe (unter 3 Jahren)



Nummer 22	 Die kleine Seepost	 Seite 17

Heilungshinweise
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Satzung der Gemeinde Kressbronn am Boden­
see über die Ordnung und die Benutzung von 

Kinderbetreuungseinrichtungen (Kinder- 
betreuungseinrichtungsbenutzungsordnung)

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 
581), sowie §§ 4, 5 und 7 des Gesetzes über die Betreuung und För-
derung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen 
und der Kindertagespflege für Baden-Württemberg, in der Fassung 
vom 19. März 2009 (GBl. 2009, 161), hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Kressbronn a. B. am 19. Mai 2026 diese Neufassung der 
Satzung über die Ordnung und die Benutzung von Kinderbetreu-
ungseinrichtungen beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die gemeindeeigenen Kinderbetreuungsein-
richtungen Parkkindergarten, Nonnenbachkindergarten, Kleinkin-
derhaus Pünktchen, Bachtobelkindergarten und Naturkindergar-
ten.

§ 2 
Name

Die gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen tragen fol-
gende Bezeichnungen:
1.	 die Kinderbetreuungseinrichtung in der Maîcher Straße 26: 

„Parkkindergarten Kressbronn am Bodensee“;
2.	 die Kinderbetreuungseinrichtung in der Zehntscheuerstraße 

12/2: „Nonnenbachkindergarten Kressbronn am Bodensee“;
3.	 die Kinderbetreuungseinrichtung im Danziger Weg 13: „Klein-

kinderhaus Pünktchen Kressbronn am Bodensee“;
4.	 die Kinderbetreuungseinrichtung in der Bachtobelstraße 17: 

„Bachtobelkindergarten Kressbronn am Bodensee“
5.	 die Kinderbetreuungseinrichtung Im Eichert 1: „Naturkinder-

garten Kressbronn am Bodensee“. 
Der Zusatz „am Bodensee“ kann auch abgekürzt werden.

§ 3 
Öffentliche Einrichtung

(1)	 Die Gemeinde Kressbronn a. B. betreibt jede Kinderbetreu-
ungseinrichtung für sich als öffentliche Einrichtung.

(2)	 Die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen steht Ein-
wohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde im Rahmen die-
ser Satzung und der Kapazität offen. Personen ohne Wohnsitz 
in Kressbronn a. B. können zur Benutzung zugelassen werden, 
haben aber keinen Anspruch auf Benutzung.

4220 Flexible Betreuungszeiten (36 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 14:30 Uhr (mit Mittag-
essen)
Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr (mit Mittagessen)

4221 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 614,00 €

4222 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 457,00 €

4223 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 308,00 €

4224 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 121,00 €

5000 Naturkindergarten Kressbronn a. B.

5100 Kindergarten (ab 3 Jahren)

5110 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr

5111 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 216,00 €

5112 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 168,00 €

5113 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 115,00 €

5114 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 38,00 €

6000 Bachtobelkindergarten Kressbronn a. B.

6100 Kindergarten (ab 3 Jahren)

6110 Regelbetreuungszeiten (30 Stunden/Woche),
Montag bis Freitag 07:15 bis 12:15 Uhr, Montag + 
Dienstag 14:00 bis 16:30 Uhr

6111 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 173,00 €

6112 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 134,00 €

6113 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 92,00 €

6114 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 30,00 €

6120 Flexible Betreuungszeiten (30 Stunden/Woche), 
Montag bis Freitag, 7:00 bis 13:00 Uhr

6121 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 216,00 €

6122 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 168,00 €

6123 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 115,00 €

6124 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 38,00 €

6130 Ganztagesbetreuung (45 Stunden/Woche),
Montag bis Donnerstag, 7:00 bis 16:30 Uhr (mit 
Mittagessen), 
Freitag, 7:00 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)

6131 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 405,00 €

6132 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 314,00 €

6133 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 234,00 €

6134 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 92,00 €

6140 Ganztagesbetreuung (37 Stunden/Woche),
Montag bis Donnerstag, 7:00 – 14:30 Uhr (mit Mit-
tagsessen),
Abholmöglichkeit ab 14.00 Uhr,
Freitag, 7:00 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)

6141 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 333,00 €

6142 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 258,00 €

6143 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 192,00 €

6144 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 76,00 €

6200 Kinderkrippe (unter 3 Jahren)

6210 Flexible Betreuungszeiten (15,5 Stunden/Woche)
Dienstag bis Donnerstag, 7:20 bis 12:30 Uhr (ohne 
Mittagessen)

6211 Ein-Kind-Familie pro Monat und Kind 273,00 €

6212 Zwei-Kind-Familie pro Monat und Kind 203,00 €

6213 Drei-Kind-Familie pro Monat und Kind 137,00 €

6214 Vier-Kind-Familie und mehr pro Monat und Kind 54,00 €
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schrift gefertigt. Über die Sitzungen und Tagesordnungen des 
Elternbeirates sind die Leitung der Kinderbetreuungseinrich-
tung und die Gemeindeverwaltung zu informieren. Der Bürger-
meister oder ein von ihm benannter Vertreter kann jederzeit an 
einer Sitzung des Elternbeirates teilnehmen.

(8)	 Der Beirat kann zu seinen Sitzungen Gäste einladen. 
(9)	 Die Leitung der Kinderbetreuungseinrichtung hat den Eltern-

beirat so umfassend und rechtzeitig über die ihn betreffenden 
Angelegenheiten der Kinderbetreuungseinrichtung zu infor-
mieren, dass dieser seine Aufgaben sinnvoll wahrnehmen kann.

III. Benutzungsvorschriften

§ 8 
Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen werden 
durch den Bürgermeister festgesetzt. 

§ 9 
Beginn des Benutzungsverhältnisses,  

Anmeldung und Aufnahme
(1)	 Das Benutzungsverhältnis beginnt mit der Aufnahme des Kin-

des in die Betreuungseinrichtung. Die Aufnahme erfolgt auf 
Antrag der Sorgeberechtigten durch Bescheid der Gemeinde. 
Die im Antrag abzugebenden Angaben werden durch den Bür-
germeister festgelegt. Der Bürgermeister kann bestimmten, 
dass das Verfahren vollständig elektronisch erfolgt. 

(2)	 Bei der Anmeldung des Kindes kann die Vorlage eines gülti-
gen Personalausweises der Personensorgeberechtigten verlangt 
werden. Die Kinderbetreuungseinrichtungen dürfen zu die-
sem Zweck personenbezogene Daten erheben, speichern und 
verarbeiten. Mit der Anmeldung des Kindes erklären sich die 
Personensorgeberechtigten mit den Regelungen dieser Satzung 
und der Kinderbetreuungsgebührensatzung, in der jeweils gel-
tenden Fassung, insbesondere den Benutzungsregeln und den 
Gebührentatbeständen, einverstanden und erteilen die Zustim-
mung zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten für alle Zwecke der Kinderbetreuungs-
einrichtung. 

(3)	 In die Kinderbetreuungseinrichtungen können Kinder vom 1. 
Lebensjahr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippe) sowie 
vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt aufgenom-
men werden, soweit das notwendige Fachpersonal und Betreu-
ungsplätze vorhanden sind. 

(4)	 Kinder, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind, 
können aufgenommen werden, wenn ihren besonderen Be-
dürfnissen innerhalb der Rahmenbedingungen der Einrichtung 
Rechnung getragen werden kann.

(5)	 Der Gemeinderat legt möglichst nach Anhörung der Leitungen 
der Kinderbetreuungseinrichtungen und des Elternbeirates die 
Grundsätze über die Aufnahme der Kinder in die Einrichtung 
(Aufnahmekriterien) fest. Für alle Kinderbetreuungseinrich-
tungen der Gemeinde gelten dieselben Grundsätze.

(6)	 Jedes Kind muss vor Aufnahme in die Einrichtung ärztlich un-
tersucht werden. Als ärztliche Untersuchung gilt unter anderem 
die Vorsorgeuntersuchung gemäß den Richtlinien des Kultus-
ministeriums Baden-Württemberg, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung. Die Aufnahme in eine Kinderbetreuungseinrichtung 
erfolgt erst nach Vorlage eines Nachweises über eine ärztliche 
Untersuchung innerhalb der letzten zwölf Monate (§ 4 KiTaG). 
Als Nachweis gelten das Untersuchungsheft, eine ärztliche Be-
scheinigung oder ein elektronischer Nachweis. 

(7)	Zum Schutz der Kinder empfiehlt die Gemeinde, Kinder ent-
sprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) am Robert-Koch-Institut, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung, zu impfen. 

(8)	 Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, Änderungen 

II. Aufbau und Organisation

§ 4 
Leitung

Die Kinderbetreuungseinrichtungen werden von einer hauptamtli-
chen pädagogischen Fachkraft geleitet. Die Leitung der Kinderbe-
treuungseinrichtungen wird entsprechend den Zuständigkeiten der 
Hauptsatzung bestimmt. Die stellvertretende Leitung bestimmt der 
Bürgermeister in Rücksprache mit der Leitung der Kinderbetreu-
ungseinrichtung.  

§ 5 
Erzieherkonferenz

(1)	 Die Erzieherkonferenz (Teambesprechung) bietet die Möglich-
keit zum Austausch unter den pädagogischen Fachkräften der 
jeweiligen Kinderbetreuungseinrichtung. Insbesondere sollen 
wichtige Angelegenheiten der Kinderbetreuungseinrichtung, 
die im Gemeinderat beraten werden, in der Erzieherkonferenz 
vorberaten werden. 

(2)	 Die Erzieherkonferenz setzt sich aus allen fest an der jeweiligen 
Kinderbetreuungseinrichtung tätigen pädagogischen Fachkräf-
ten zusammen.

(3)	 Die Erzieherkonferenz wird von der Leitung der jeweiligen 
Kinderbetreuungseinrichtung regelmäßig einberufen. 

(4)	 Den Vorsitz in der Erzieherkonferenz hat die Leitung der jewei-
ligen Kinderbetreuungseinrichtung.

§ 6 
Elternversammlung

(1)	 Die Elternversammlung (Elternabend) dient der Information 
der Eltern über die Arbeit der jeweiligen Kinderbetreuungsein-
richtung. 

(2)	 Die Elternversammlung setzt sich aus den Personensorgebe-
rechtigten der an der jeweiligen Kinderbetreuungseinrichtung 
angemeldeten Kinder zusammen. 

(3)	 Die Elternversammlung wird mindestens einmal im Jahr von 
der Leitung der Kinderbetreuungseinrichtung einberufen. 

§ 7 
Elternbeirat

(1)	 Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Kinder der jeweili-
gen Kinderbetreuungseinrichtung und ihrer Eltern. 

(2)	 Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Kinderbetreuung an der 
Kinderbetreuungseinrichtung zu fördern. Er dient als Kontakt-
organ zwischen Eltern, pädagogischen Fachkräften und Ge-
meindeverwaltung. Insbesondere soll er Anregungen und Ideen 
der Eltern diskutieren, weiterleiten und sich für die Belange der 
Kinderbetreuungseinrichtung bei der Elternschaft und der Be-
völkerung einsetzen.

(3)	 Der Elternbeirat besteht aus mindestens einem Elternvertreter 
pro Gruppe. Er wird jährlich von der Elternversammlung aus 
deren Mitte gewählt. Ehegatten oder Lebenspartner können 
nicht gleichzeitig Mitglied in demselben Elternbeirat sein. 

(4)	 Der Elternbeirat wählt spätestens vier Wochen nach seiner Wahl 
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter aus seiner Mitte.

(5)	 Der Elternbeirat ist vom Vorsitzenden innerhalb von 14 Tagen 
unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen, wenn min-
destens zwei der gewählten Mitglieder, die Leitung der Kinder-
betreuungseinrichtung oder der Bürgermeister dies beantragen. 

(6)	 Der Elternbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder in der Elternbeiratssitzung anwesend 
ist. Beschlüsse des Elternbeirats werden mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder gefasst. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme. Eine Stimmübertragung auf ein anderes Mitglied ist 
nicht möglich. 

(7)	Über die Sitzungen des Elternbeirats wird von einem Mitglied, 
im Zweifel dem stellvertretenden Vorsitzenden, eine Nieder-
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7.	 den individuellen Bedürfnissen des Kindes kann auf Grund 
seiner Entwicklung oder seinen Verhaltensweisen nicht ent-
sprochen werden;

8.	 vom Kind gehen Gefahren für andere Kinder oder die päd-
agogischen Fachkräfte aus;

9.	 ein Personensorgeberechtigter oder das zu betreuende Kind 
verstößt gegen eine im Rahmen des Besuchs einer Kinder-
betreuungseinrichtung obliegende gesetzliche Pflicht;

10.	der Widerruf des SEPA-Basislastschriftmandats.
	 Der Ausschluss des Kindes erfolgt durch schriftlichen oder 

elektronischen Bescheid, er ist unter Wahrung einer Frist von 
einer Woche vorher schriftlich oder elektronisch anzudrohen. 
Im Falle der Ausschlussgründe nach Satz 2 Nr. 8 ist eine vor-
herige Androhung des Ausschlusses nicht erforderlich. Im Falle 
der Ausschlussgründe nach Satz 2 Nr. 7 und 8 kann das Kind 
auch vorübergehend ohne Einhaltung einer Frist ausgeschlos-
sen werden.

(6)	 Mit Beendigung des Benutzungsverhältnisses haben die Benutzer 
der Kinderbetreuungseinrichtung alle noch in ihrem Besitz be-
findlichen Gegenstände der Einrichtung zurückzugeben. Bis zum 
Eintritt der Abmeldewirkung entrichtete oder entstandene Ge-
bühren für die Benutzung sind zu begleichen und werden nicht 
zurückerstattet. Der Benutzer hat das Recht, die Löschung seiner 
personenbezogenen Daten zu verlangen, ausgenommen sind sol-
che Daten, die einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen.  

§ 11 
Benutzungsregeln

(1)	 Bei der Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen durch 
Personensorgeberechtigte sind unzumutbare Störungen und 
Belästigungen anderer Benutzer zu vermeiden. 

(2)	 Es ist insbesondere untersagt:
1. 	 Hunde oder sonstige Tiere mitzubringen oder sie als Halter bzw. 

sonstiger Verantwortlicher in den Kinderbetreuungseinrichtun-
gen frei herumlaufen zu lassen;

2. 	 in störender Lautstärke Musikgeräte spielen zu lassen oder Ins-
trumente zu spielen bzw. sonstiges übermäßiges Geschrei oder 
übermäßigen Lärm zu verursachen;

3. 	 ohne vorherige Zustimmung durch die Gemeinde Waren oder 
Leistungen aller Art feilzuhalten bzw. anzubieten bzw. für die 
Lieferung von Waren sowie für Leistungen aller Art zu werben;

4. 	 sich in einem Anstoß erregenden Zustand in den Kinderbetreu-
ungseinrichtungen aufzuhalten;

5. 	 in den Kinderbetreuungseinrichtungen, einschließlich der zu-
gehörigen Außenanlagen, zu rauchen.

(3)	 Weitere Benutzungsregeln können durch eine vom Bürgermeis-
ter zu erlassende Hausordnung bestimmt werden, die in den 
Kinderbetreuungseinrichtungen gut ersichtlich auszuhängen 
ist. Die Benutzer haben sich an die Hausordnung zu halten.

§ 12 
Aufsichtspersonal

(1)	 Das Aufsichtspersonal hat für die Aufrechterhaltung der Si-
cherheit, Ruhe und Ordnung, Reinlichkeit und die Einhaltung 
der Vorschriften dieser Satzung zu sorgen. Die Benutzer haben 
den Anordnungen des Personals Folge zu leisten.

(2)	 Das Aufsichtspersonal ist befugt, Personen, die sich trotz Ab-
mahnung nicht an die Bestimmungen dieser Satzung oder der 
auf Grund dieser Satzung erlassenen Hausordnung halten oder 
Anweisungen des Aufsichtspersonals nicht befolgen, aus der 
Kinderbetreuungseinrichtung zu verweisen. 

(3)	 Personen, die gegen diese Satzung wiederholt verstoßen, kön-
nen durch die Gemeinde zeitweise oder dauernd von der Benut-
zung der Kinderbetreuungseinrichtung ausgeschlossen werden. 
Bereits entrichtete Benutzungsgebühren werden nicht zurück-
erstattet.

in der Personensorge sowie Änderungen der Anschrift, der 
privaten und geschäftlichen Telefonnummer der Leitung der 
Kinderbetreuungseinrichtung unverzüglich mitzuteilen, um bei 
plötzlicher Krankheit des Kindes oder anderen Notfällen er-
reichbar zu sein.

(9)	 Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, in familiären 
Konfliktlagen, die sich auf das Betreuungsverhältnis auswirken 
können (z. B. bei Getrenntleben), unverzüglich selbstständig 
eine Regelung (z. B. hinsichtlich des Umgangs mit dem Kind 
im Einrichtungsbereich) herbeizuführen, sei es außergericht-
lich oder gerichtlich und hiervon die Gemeinde, in dem für das 
Wohl des Kindes und für die weitere reibungslose Abwicklung 
des Betreuungsverhältnisses erforderlichen Umfang, über die 
Konfliktlage und die diesbezüglich getroffenen Regelungen zu 
informieren.

§ 10  
Beendigung des Benutzungsverhältnisses, Abmeldung

(1)	 Das Benutzungsverhältnis endet durch Abmeldung des Kindes 
durch die Personensorgeberechtigten oder durch Ausschluss 
des Kindes durch die Gemeinde.

(2)	 Die Personensorgeberechtigten können das Benutzungsverhält-
nis im Laufe des Kinderbetreuungsjahres mit einer Frist von 
vier Wochen zum Monatsende schriftlich oder elektronisch be-
enden. 

(3)	 Für Kinder in Kleinkindgruppen (Krippen) endet das Betreu-
ungsverhältnis mit dem Ende des Monats, in dem das Kind das 
3. Lebensjahr vollendet, es sei denn, die Personensorgeberech-
tigten und die Gemeinde vereinbaren in gemeinsamer Abspra-
che die Fortsetzung des Betreuungsverhältnisses. Hierzu ist es 
ausreichend, wenn das Kind nach Vollendung des 3. Lebens-
jahres ohne Unterbrechung die Einrichtung, mit dem Einver-
ständnis der Gemeinde und der Leitung der jeweiligen Kinder-
betreuungseinrichtung, in einer bestimmten Gruppe weiterhin 
besucht. In diesem Fall bemisst sich die Gebühr weiterhin nach 
den Gebührensätzen für Krippenplätze. 

(4)	 Für Schulanfänger endet das Betreuungsverhältnis von Amts 
wegen grundsätzlich zum 31. August des laufenden Jahres. Die 
Abmeldung durch die Personensorgeberechtigten muss erfol-
gen, wenn das Kind während des Kinderbetreuungsjahres in 
die Schule eintritt. Sofern keine dienstlichen Gründe entgegen-
stehen, insbesondere die örtliche Bedarfsplanung dies zulässt, 
kann abweichend von Satz 1 eine Verlängerung des Betreu-
ungsverhältnisses bis zu dem Werktag beantragt werden, wel-
cher dem Tag der Einschulung vorangeht. 

(5)	 Die Gemeinde kann das Benutzungsverhältnis mit einer Frist 
von zwei Wochen unter Angaben des Grundes schriftlich oder 
elektronisch beenden (Ausschluss). Ausschlussgründe sind ins-
besondere:
1.	 das unentschuldigte Fehlen eines Kindes über einen zusam-

menhängenden Zeitraum von mehr als vier Wochen;
2.	 die wiederholte Nichtbeachtung der in dieser Satzung auf-

geführten Pflichten der Personensorgeberechtigten oder der 
Benutzungsregeln;

3.	 ein Zahlungsrückstand der Kinderbetreuungsgebühren über 
zwei Monate;

4.	 nicht ausgeräumte erhebliche Auffassungsunterschiede 
zwischen Personensorgeberechtigen und der Einrichtung 
über das Erziehungskonzept und bzw. oder eine dem Kind 
angemessene Förderung, trotz eines von der Gemeinde an-
beraumten Einigungsgespräches;

5.	 die Verweigerung der Zustimmung zur Änderung der Be-
triebsform und Betreuungszeiten einschließlich Betreu-
ungsgebühr auf Grund geänderter örtlicher Bedarfspla-
nung;

6.	 die Nichtbeachtung der in § 9 Absatz 9 aufgeführten Pflich-
ten der Personensorgeberechtigten, trotz eines von der Ge-
meinde anberaumten Einigungsgespräches;
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Aufsicht getroffen wurde.

§ 16 
Regelung in Krankheitsfällen

(1)	 Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbesondere zur Melde-
pflicht, zum Besuchsverbot bzw. bei der Wiederaufnahme des 
Kindes in die Einrichtung nach Krankheit, ist das Infektions-
schutzgesetz (IfSG) maßgebend.

(2)	 Über diese Regelungen des IfSG sind die Eltern und sonstige 
Sorgeberechtigte zu belehren. 

(3)	 Bei unspezifischen fiebrigen Erkältungskrankheiten, Erbre-
chen, Durchfall, Fieber, ansteckenden Hauterkrankungen und 
ähnlichem sowie bei Weinerlichkeit und starker Anhänglichkeit 
sind die Kinder zu Hause zu behalten. Insbesondere sind Kin-
der zu Hause zu behalten:

1. 	 bei Fiebererkrankungen: bis sie 24 Stunden fieberfrei sind; von 
Fieber in diesem Sinne ist ab einer Körpertemperatur von 38° C 
auszugehen;

2.	 bei Magen-Darm-Erkrankungen: bis sie 48 Stunden von Erbre-
chen und Durchfall befreit sind;

3. 	 bei ansteckenden Hauterkrankungen: bis die Hauterkrankung 
so weit abgeheilt ist, dass die Ansteckungsgefahr nicht mehr 
besteht;

4.	 bei Bindehautentzündung: bis die Bindehautentzündung von 
einem Arzt begutachtet und behandelt worden ist;

5.	 bei Pedikulose (Lausbefall): bis die Pedikulose vollständig ab-
geheilt ist;

6.	 bei allen übrigen Erkrankungen: bis keine Gefahren mehr für 
andere Kinder und pädagogische Fachkräfte von der Erkran-
kung des Kindes ausgehen.

	 Die Kinderbetreuungseinrichtungen können in Zweifelsfäl-
len ein schriftliches ärztliches Attest einfordern, wenn für die 
Kinderbetreuungseinrichtung unklar ist, ob eine ärztliche Be-
handlung stattgefunden hat bzw. die Krankheitserscheinungen 
abgeheilt sind. 

(4)	 Erkrankt ein Kind während des Betreuungsaufenthaltes in einer 
Kinderbetreuungseinrichtung, so muss das Kind von den Perso-
nensorgeberechtigten sofort abgeholt werden. 

(5)	 Erkranken mehrere Kinder in einer Kinderbetreuungseinrich-
tung an derselben Erkrankung und bzw. oder ist von einer er-
heblichen Ansteckungsgefahr für andere Kinder und pädagogi-
sche Fachkräfte auszugehen, so kann der Bürgermeister: 

1.  	Kinder, die im gemeinsamen Haushalt mit einem erkrankten 
Kind leben, vom Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung bis 
zur vollständigen Abheilung der Erkrankung ausschließen;

2.  	die vorübergehende Schließung der Kinderbetreuungseinrich-
tung anordnen.

(6)	 In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete Medikamente, 
die eine Einnahme in der Einrichtung während der Betreuungs-
zeit notwendig machen, nur nach schriftlicher Vereinbarung 
zwischen den Personensorgeberechtigten und den pädagogi-
schen Fachkräften verabreicht.

V. Schlussbestimmungen

§ 17  
Datenschutz

(1)	 Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Erzie-
hung, Bildung und Betreuung des Kindes in der Einrichtung er-
hoben oder verwendet werden, unterliegen den Bestimmungen 
des Datenschutzes. Die Gemeinde gewährleistet die Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben.

(2)	 Eine Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb der 
Einrichtung ist nur zulässig, wenn eine gesetzliche Übermitt-
lungsbefugnis oder eine schriftliche und zweckbestimmte Ein-

IV. Betreuung

§ 13 
Kinderbetreuungsjahr

Das Kinderbetreuungsjahr beginnt zum 1. September und endet 
zum 31. August eines jeden Jahres.

§ 14 
Besuchsregeln, Betreuungsferien und Schließtage

(1)	 Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung 
regelmäßig besucht werden.

(2)	 Kann ein Kind die Einrichtung wegen Krankheit, Urlaub oder 
aus sonstigen Gründen nicht besuchen, ist von mindestens ei-
nem Personensorgeberechtigten rechtzeitig (i. d. R. bis spätes-
tens 8:30 Uhr) die Gruppenleitung oder die Leitung der Kinder-
betreuungseinrichtung zu benachrichtigen.

(3)	 Bei einer Hospitation der Eltern in der Einrichtung sind diese 
zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(4)	 Der Besuch der Einrichtung richtet sich nach der vereinbarten 
Betreuungszeit. Eine Betreuung außerhalb der Betreuungszeit 
ist nicht möglich. 

(5)	 Die Betreuungsferien werden von der Leitung der jeweiligen 
Kinderbetreuungseinrichtung nach Anhörung des Elternbeira-
tes unter Berücksichtigung der Empfehlung des Trägerverban-
des festgelegt.

(6)	 Insgesamt stehen jeder Kinderbetreuungseinrichtung 32 
Schließtage zu. Neben den Betreuungsferien können sich 
Schließtage für die Einrichtung oder einzelne Gruppen ins-
besondere aus folgenden Anlässen ergeben: wegen Krankheit, 
behördlicher Anordnung, Gefahren einer ansteckenden Krank-
heit, eines Arbeitskampfes, Verpflichtung zur Fortbildung, in-
nerbetriebliche Anlässe, Fachkräftemangel, bautechnischer und 
bzw. oder betriebliche Mängel. Die Schließtage werden durch 
die Leitung der Kinderbetreuungseinrichtung nach Rückspra-
che mit der Gemeinde festgelegt. Die Personensorgeberechtig-
ten sind hiervon baldmöglichst zu unterrichten.

§ 15 
Betreuungsverantwortung

(1)	 Die pädagogischen Fachkräfte sind während der vereinbarten 
Betreuungszeit der jeweiligen Einrichtung für die ihnen anver-
trauten Kinder verantwortlich.

(2)	 Auf dem Weg zur und von der Einrichtung sind die Personen-
sorgeberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. 	 Insbe-
sondere tragen die Personensorgeberechtigten Sorge dafür, dass 
ihr Kind ordnungsgemäß von der Einrichtung abgeholt wird. 
Sie entscheiden durch eine schriftliche Erklärung gegenüber 
der Gemeinde, ob das Kind allein nach Hause gehen darf. Sollte 
das Kind nicht von einem Personensorgeberechtigten bzw. ei-
ner Begleitperson abgeholt werden, ist eine gesonderte Benach-
richtigung erforderlich. Leben die personensorgeberechtigten 
Eltern getrennt und hält sich das Kind mit Einwilligung des 
einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entschei-
dung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf, so entscheidet 
allein der Elternteil, bei dem das Kind lebt.

(3)	 Die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten endet in der 
Regel mit der Übergabe des Kindes in den Räumen der Ein-
richtung an die pädagogischen Fachkräfte und beginnt wieder 
mit der Übernahme des Kindes in die Obhut eines Personensor-
geberechtigten bzw. einer von diesen mit der Abholung beauf-
tragten Person. Hat ein Personensorgeberechtigter schriftlich 
erklärt, dass sein Kind allein nach Hause gehen darf, beginnt 
die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten in der Regel 
mit der Entlassung des Kindes aus den Räumen der Einrich-
tung.

(4)	 Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z. B. Festen, Ausflügen) 
sind die Personensorgeberechtigten aufsichtspflichtig, sofern 
vorher keine andere Absprache über die Wahrnehmung der 
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Kressbronn am Bodensee 

über die Veröffentlichung im Internet des Bebauungsplans 
„Altenpflegeheim Haus St. Konrad - Teiländerung“  

(Veröffentlichung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 BauGB)
Der Gemeinderat der Gemeinde Kressbronn a. B. hat in seiner 
Sitzung am 19.05.2026 den Bebauungsplan „Altenpflegeheim 
Haus St. Konrad - Teiländerung“ mit örtlichen Bauvorschriften 
hierzu in der Fassung vom 20.04.2026 gebilligt und die Ver-
öffentlichung im Internet gem. § 3 Abs. 2 BauGB (förmliche 
Beteiligung) beschlossen. Der Entwurf des Bauleitplans und 
der Begründung werden vom 01.06.2026 bis zum 03.07.2026 
im Internet veröffentlicht. Die Unterlagen können unter der 
Internetadresse https://www.kressbronn.de/politik-verwaltung/
bauleitplanung/bebauungsplaene/bebauungsplaene-im-verfah-
ren/ eingesehen werden. Zusätzlich liegen die Unterlagen im 
gleichen Zeitraum (Veröffentlichungsfrist) gem. § 3 Abs. 2 S. 2 
BauGB, während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus 
der Gemeinde Kressbronn a. B. (Hauptstraße 19, 88079 Kress-
bronn a. B.), Zimmer DG.H.20 aus. (Hinweis: Die allgemeinen 
Öffnungszeiten sind in der Regel von Montag bis Freitag mor-
gens (außer Mittwoch) von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie am 
Dienstagmittag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Donnerstag-
mittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Beachten Sie bitte, dass 
das Rathaus während gesetzlicher Feiertage geschlossen ist.). 
Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Falls 
eine Beratung und Erörterung gewünscht ist, vereinbaren Sie 
bitte einen Termin.

Lageplan:

Beschreibung des Geltungsbereichs:
Gemarkung: Kressbronn a. B.
Lage: Die Fläche liegt direkt westlich des bestehenden Alten-
pflegeheim. Das Plangebiet erstreckt sich nördlich und südlich 
der Ottenberghalde über die Grundstücke Flst. Nr. 660 (kom-
plett), 5577 (teilweise), 657/2 (teilweise) und 598 (teilweise).

willigungserklärung der Personensorgeberechtigten vorliegt.
(3)	 Daten zur Erstellung der Bildungs- und Entwicklungsdoku-

mentation dürfen nur mit der schriftlichen Einwilligung durch 
die Personensorgeberechtigten erfasst werden. 

(4)	 Fotos von Kindern in Druckmedien oder im Internet dürfen nur 
mit der schriftlichen Einwilligung durch die Personensorgebe-
rechtigten veröffentlicht werden.

§ 18 
Haftung und Schadensfälle

(1)	 Die Gemeinde haftet für Personen-, Sach- und Vermögensschä-
den durch schadhafte Einrichtungen nur bei Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit ihrer Bediensteten. 

(2)	 Die Benutzer haben die Gemeinde von allen Forderungen frei-
zustellen, die auf der Verletzung von Rechten Dritter beruhen. 

(3) 	Die Benutzer haften der Gemeinde für alle von ihnen verur-
sachten Beschädigungen oder Verunreinigungen der Kinderbe-
treuungseinrichtungen. 

(4) 	Alle Unfälle, die auf dem Weg von und zur Einrichtung ein-
treten und eine ärztliche Behandlung zur Folge haben, sind der 
Leitung der Kinderbetreuungseinrichtung unverzüglich zu mel-
den, damit die Schadensregulierung eingeleitet werden kann.

§ 19 
Ordnungswidrigkeiten

(1)	 Ordnungswidrig im Sinne des § 142 Absatz 1 Nr. 1 GemO han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

1. 	 sich entgegen § 8 außerhalb der durch den Bürgermeister fest-
gelegten Öffnungszeiten unberechtigt in den Kinderbetreu-
ungseinrichtungen aufhält;

2.	 entgegen § 11 Absatz 2 Hunde oder sonstige Tiere mitbringt 
oder sie als Halter bzw. sonstiger Verantwortlicher in den Kin-
derbetreuungseinrichtungen frei herumlaufen lässt; in stören-
der Lautstärke Musikgeräte abspielt, Instrumente spielt oder 
sonst übermäßiges Geschrei oder übermäßigen Lärm verur-
sacht; ohne vorherige Zustimmung der Gemeinde Waren oder 
Leistungen aller Art feilhält bzw. anbietet bzw. für die Liefe-
rung von Waren sowie für Leistungen aller Art wirbt; sich in 
einem Anstoß erregendem Zustand in den Kinderbetreuungs-
einrichtungen aufhält; in den Kinderbetreuungseinrichtungen 
raucht;

3.	 entgegen § 11 Absatz 3 sich nicht an die Hausordnung hält.
(2)	 Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5 bis 

1.000 Euro geahndet werden.

§ 20 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Juni 2026 in Kraft.
Ausgefertigt:
Kressbronn a. B., 20. Mai 2026
gez.Daniel Enzensperger
Bürgermeister

Heilungshinweise
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Az.: 621.15 
 
  

 
 
Beschreibung des Geltungsbereichs: 
 
Gemarkung: Kressbronn a. B. 
Lage: Die Fläche liegt direkt westlich des bestehenden Altenpflegeheim. Das Plangebiet 
erstreckt sich nördlich und südlich der Ottenberghalde über die Grundstücke Flst. Nr. 660 
(komplett), 5577 (teilweise), 657/2 (teilweise) und 598 (teilweise). 
Stand: 20.04.2026 
 
Der vorliegenden Teiländerung werden insgesamt 35.010 Ökopunkte von der 
Ökokontomaßnahme „Ausweisung Bannwald ‚Bodanrück‘“ (Az. 335.02.069) zugeordnet. 
Der ca. 183,8 ha große Bannwald „Bodanrück“ befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde 
Bodman-Ludwigshafen (Gemarkung Bodman) im Landkreis Konstanz, Regierungsbezirk 
Freiburg. Er liegt im Naturraum Hegau und nach der standortskundlichen Gliederung von 
Baden-Württemberg im Wuchsbezirk 7/05b Bodensee-Umrandung (Wuchsbezirksgruppe 
7/05 Westliches Bodenseegebiet, Wuchsgebiet 7 Südwestdeutsches Alpenvorland). 
Folgende Flurstücke liegen ganz oder teilweise innerhalb des Bannwaldes auf Gemarkung Bod- 
man der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen: 086520-000-00387/000, 086520-000-02446/000, 
086520-000-02708/000, 086520-000-03001/000, 086520-000-03002/000, 086520-000-
03003/000, 086520-000-03006/000,086520-000-03011/000, 086520-000-03013/000.  
Durch den Eingriff in den Naturhaushalt im Bereich des Bebauungsplans „Altenpflegeheim 
Haus St. Konrad“ Teiländerung entsteht ein Defizit von 35.010 Ökopunkten. Mit der 
Zuordnung der plangebietsexternen Maßnahmen wird eine Vollkompensation erreicht. 
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-	 Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen, schriftlichen 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB mit umweltbe-
zogenen Stellungnahmen

-	 Artenschutzrechtliche Relevanzbegehung des Plangebiets 
„Service Wohnen in Kressbronn (Bodenseekreis) vom 
09.09.2021 mit artenschutzrechtlicher Beurteilung von Ve-
getation, Baumbestand, Vögel, Fledermäuse, Zauneidechse, 
sonstige geschützten Arten

-	 Gutachten LA21-214-G01-02 Ermittlung und Bewertung der 
schalltechnischen Belange vom 13.09.2021 mit Bewertung 
der Lärmemissionen aus der angrenzenden landwirtschaft-
lichen Nutzung der Obstplantagenpflege

-	 Geotechnischer Bericht vom 28.08.2029 mit Auswertung 
Schichtenaufbau des Untergrundes, Rammkernsondierun-
gen, Hydrologische Verhältnisse, Bemessungswasserstand, 
Boden- /Grundwasserverunreinigungen, Betonaggressivität 
des Grundwassers

Hinweis: 
Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentli-
chung abgegeben werden. Diese Stellungnahmen sollen elek-
tronisch übermittelt werden (FN@architekten-kvb.de und tho-
mas.feick@kressbronn.de), können aber auch bei Bedarf auf 
anderem Weg (schriftlich oder mündlich zur Niederschrift) 
abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.  Es wird darauf hingewiesen, dass 
gem. § 215 Abs. 1 BauGB eine beachtliche Verletzung der im 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1-3 des BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und/oder ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs 
begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
Kressbronn a. B., 20.05.2026
gez.
Daniel Enzensperger
Bürgermeister

Stand: 20.04.2026
Der vorliegenden Teiländerung werden insgesamt 35.010 Öko-
punkte von der Ökokontomaßnahme „Ausweisung Bannwald 
‚Bodanrück‘“ (Az. 335.02.069) zugeordnet.
Der ca. 183,8 ha große Bannwald „Bodanrück“ befindet sich 
auf dem Gebiet der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (Ge-
markung Bodman) im Landkreis Konstanz, Regierungsbezirk 
Freiburg. Er liegt im Naturraum Hegau und nach der standorts-
kundlichen Gliederung von Baden-Württemberg im Wuchsbe-
zirk 7/05b Bodensee-Umrandung (Wuchsbezirksgruppe 7/05 
Westliches Bodenseegebiet, Wuchsgebiet 7 Südwestdeutsches 
Alpenvorland).
Folgende Flurstücke liegen ganz oder teilweise innerhalb des 
Bannwaldes auf Gemarkung Bodman der Gemeinde Bod-
man-Ludwigshafen: 086520-000-00387/000, 086520-000-
02446/000, 086520-000-02708/000, 086520-000-03001/000, 
086520-000-03002/000, 086520-000-03003/000, 086520-000-
03006/000,086520-000-03011/000, 086520-000-03013/000. 
Durch den Eingriff in den Naturhaushalt im Bereich des Bebau-
ungsplans „Altenpflegeheim Haus St. Konrad“ Teiländerung 
entsteht ein Defizit von 35.010 Ökopunkten. Mit der Zuordnung 
der plangebietsexternen Maßnahmen wird eine Vollkompensa-
tion erreicht.

Ziel und Zweck der Planung:
Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn 
es vernünftigerweise geboten ist, die bauliche Entwicklung 
durch eine vorherige Planung zu ordnen. Durch die Aufstellung 
des Bebauungsplans sollen folgende Ziele verfolgt werden: 
-	 Die Gemeinde Kressbronn a. B. beabsichtigt die Realisie-

rung von altersgerechtem betreutem Wohnen, hier das Pro-
jekt und Wohnkonzept „Service Wohnen“ durch die Stiftung 
Liebenau

-	 Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Umset-
zung der Maßnahme.

-	 Die geordnete Strukturierung und Nutzung der Flächen.

Verfahren:
Der Bebauungsplan wird im Regelplanverfahren nach §§ 1 ff 
BauGB aufgestellt.

Umweltinformationen:
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-
plans wird eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs 4 BauGB durch-
geführt und ein Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB erstellt.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind zur Ein-
sicht verfügbar:
-	 Umweltbericht in der Fassung vom 20.04.2026 mit Beschrei-

bung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf der 
Grundlage der Umweltprüfung auf die Schutzgüter  Arten 
und Lebensräume / Artenschutz / Biologische Vielfalt / Flora 
und Fauna, Fläche / Boden, Wasser, Klima / Lufthygiene, 
Landschaftsbild und Erholung, Mensch (Leben, Wohnen, 
menschliche Gesundheit), Kultur- und Sachgüter, Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgütern; Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung von Eingriffen; Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs (Flora/Fauna, Boden, Landschaft) / 
Eingriffs-Bilanz;  Maßnahmen zum Ausgleich von Eingrif-
fen / Kompensationsbilanz;  Umweltentwicklung bei Nicht-
durchführung der Planung

Abfuhrkalender

Restmüll, 4-wöchig    
Dienstag, 2. Juni

Gelber Sack 
Mittwoch, 3. Juni

 Ende Amtlicher Teil



Grabmale und Bau
Baienfurt  0751-46 566 
Mobil  0172-834 08 94 

Kressbronn  0 75 43-50 400
www.grabmale-wachter.de

Grabmale Wachter
D i e  K u n s t  d e s  S t e i n s
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Anzeigen

Whg in Kressbronn
ab sofort zu vermieten

EG, 3 Zi, EBK, Terrasse, ca. 63 m2,
Gas-Etagenheizung, Kellerraum, 
Dachbodenraum, Hausmeister-

service, 1 PKW-Stellplatz
KM 650,00 € / warm ca. 950 €

Telefon 3029186

Ruhige Mieterin sucht 
1-Zimmer-Wohnung
Nichtraucherin, kein Haustier, 
sucht ab 1.6. ein kleines lang-

fristiges Zuhause bis 600 € warm. 
Miete ist gesichert.

Mobil 0177 7849106

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
 Dietrich BonhoefferBernhard Drerup

* 30. August 1939  † 20. Mai 2026

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meinem lieben Mann, unserem geliebten Vater, 
Schwiegervater und Opa

Deine Christa 
Annette und Heiko mit Teresa und Manuel 
Jörg und Sara mit Daria und Oskar
Christoph und Sunita mit Linus und Mila

Requiem am Freitag, 12. Juni 2026, um 14:00 Uhr in der Pfarrkirche „Maria Hilfe der  
Christen“ in Kressbronn mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem alten Friedhof.

FIT FÜR DEN FRÜHLING?
Teste jetzt dein Wissen mit 
dem NABU-Vogeltrainer!

WWW.VOGELTRAINER.DE
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NABU-Freianzeige Vogeltrainer5.indd   1 7/17/2020   9:22:24 AM

Redaktionsschluss:
Dienstag 12.00 Uhr



Ihr Immobilien-Partner 
am Bodensee

Hemigkofener Str. 14 · 88079 Kressbronn

Tel. 0 75 43 / 93 86 93 · Fax 93 87 26
www.lindinger-immobilien.de

Unsere Angebote
Cordon bleu vom  
Schweinerücken, pfannefertig 100 g 1,49 €

Grillkäse  
aus eigener Herstellung,  
natur oder mariniert

100 g 1,49 €

hausgemachter Wurstsalat
mit Dressing, mit oder ohne Käse Ring 1,09 €

Rote Würste
perfekt für den Grill 100 g 1,09 €

gültig vom 27.05. – 02.06.2026

SUPER Sonderpreis!Krakauer im Ring1 Ring 500g 
=> 100g = 1,58€ 

Ring7,90 €

Metzgerei Frick - Seestraße 21 - 88079 Kressbronn am Bodensee

SNACK der Woche!Schweineschnitzel- brötchen Stück3,50 €

 

 

 

 

DDiiee  KKLLEEIINNEE  GGAALLEERRIIEE    
ffrreeuutt  ssiicchh  aauuff  IIhhrreenn  BBeessuucchh!!  
In der Kirchsteige 10, 88079 Kressbronn 

mit Bildern von  
Britta Sass und Christian Siegel 

Wir haben geöffnet am:  
DDoonnnneerrssttaagg,,  0044..0066..22002266  ((FFrroonnlleeiicchhnnaamm)),,    
1155::0000  ––  2200::0000  UUhhrr  

SSoonnnnttaagg,,  1144..66..22002266  ((KKrreessssbbrroonnnneerr  GGaarrtteennttoouurr)),,    
1111::0000  ––  1177::0000  UUhhrr  

 

 

 

 

DDiiee  KKLLEEIINNEE  GGAALLEERRIIEE    
ffrreeuutt  ssiicchh  aauuff  IIhhrreenn  BBeessuucchh!!  
In der Kirchsteige 10, 88079 Kressbronn 

mit Bildern von  
Britta Sass und Christian Siegel 

Wir haben geöffnet am:  
DDoonnnneerrssttaagg,,  0044..0066..22002266  ((FFrroonnlleeiicchhnnaamm)),,    
1155::0000  ––  2200::0000  UUhhrr  

SSoonnnnttaagg,,  1144..66..22002266  ((KKrreessssbbrroonnnneerr  GGaarrtteennttoouurr)),,    
1111::0000  ––  1177::0000  UUhhrr  

Kostenlos und unverbindlich. 
Online oder persönlich.

Ihre Immobilienbewertung:

Ihr starker Partner rund um Immobilien.

leben-am-bodensee.de

WAREMA lässt Sommerträume wahr werden.
 

WAREMA Markisen-Aktion

hat immer Aktion“
 „Freude im Freien

Der SonnenLicht Manager

Jetzt Aktionsrabatt auf

Kassetten-Markisen sichern

vom 01.11.2020 bis 31.03.2021

trilago gmbh
Im Leimen 16  
88069 Tettnang-Tannau  
Tel. 07542 93141-0

späth by trilago 
Berblingerstr. 22 
88074 Meckenbeuren
Tel. 07542 4410

www.trilago.de

boden    |    parkett    |    sonnenschutz    |    raumtextilien

IHR SPEZIALIST FÜR SONNENSCHUTZ

Besuchen Sie unsere Ausstellung in 
Tettnang-Tannau

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de

Ihre Spende gibt Kindern
ein gutes Bauchgefühl.
Zu viele arme Kinder sind übergewichtig oder ernähren sich 
einseitig. Für diese Kinder setzen wir uns ein. Nur mit guter
Ernährung können sich Kinder körperlich gesund entwickeln.

Spendenkonto
IBAN: DE23 1002 0500 0003 3311 11 • Bank für Sozialwirtschaft


